Obergericht des Kantons Zurich
|. Strafkammer

Geschafts-Nr.: SB190376-O/U/cwo

Mitwirkend: Oberrichter lic. iur. R. Naef, Prasident, Oberrichterin lic. iur.
R. Affolter und Ersatzoberrichter lic. iur. H. Meister sowie die

Gerichtsschreiberin MLaw T. Kiinzle

Urteil vom 2. Juli 2020

in Sachen

A. :
Beschuldigter und Berufungsklager

amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. X. ,
gegen

Staatsanwaltschaft | des Kantons Ziirich,

vertreten durch Staatsanwalt lic. iur. H. Wieser,

Anklagerin und Berufungsbeklagte

betreffend versuchte schwere Korperverletzung

Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Ziirich, 1. Abteilung,
vom 5. Marz 2019 (DG180301)



Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft [V des Kantons Zurich vom
30. November 2018 (Urk. 23) ist diesem Urteil beigeheftet.

Urteil der Vorinstanz:
(Urk. 52 S. 54 ff.)

"Es wird erkannt:

1. Der Beschuldigte ist schuldig der versuchten schweren Korperverletzung im Sinne
von Art. 122 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB.

2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 36 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis und mit

heute 222 Tage durch Haft erstanden sind.

3. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird im Umfang von 24 Monaten aufgeschoben. Im
Ubrigen wird die Freiheitsstrafe vollzogen. Die Probezeit wird auf 3 Jahre fest-

gesetzt.

4. Der Beschuldigte wird im Sinne von Art. 66a StGB fir 10 Jahre des Landes verwie-

sen.

5. Die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem wird

angeordnet.

6. Die sichergestellten Gegenstande, namentlich

- T-Shirt, Baumwolle weiss mit Aufdruck (Asservat-Nr. A011'707'429);
- Herrenhose, Blue Jeans "Smog" (Asservat-Nr. A011'707'430);
- ein Paar Sportschuhe, Marke "Nike" (Asservat-Nr. A011'707'441);

lagernd beim Forensischen Institut Zirich, sind dem Beschuldigten gestitzt auf

Art. 267 Abs. 3 StPO auf erstes Verlangen herauszugeben.

7. Die sichergestellten Gegenstande, namentlich
- eine Herrenhose, Jeans-Shorts "Clockhouse" mit braunem Ledergurt "Tommy
Hilfiger" und 5-Franken Stlick (Asservat-Nr. A011'705'321);
- ein Paar Sportschuhe, Marke "Nike" (Asservat-Nr. A011'705'489);
- Halskette, goldfarben mit Steinanhanger (Asservat-Nr. A001'705'490);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

lagernd beim Forensischen Institut Zirich, sind dem Privatklager gestitzt auf

Art. 267 Abs. 3 StPO auf erstes Verlangen herauszugeben.

Die unter der Polis-Geschafts-/Referenznummer K180727-040 / 73311076
sichergestellten Asservate (Spuren und Spurentrager), lagernd beim Forensischen

Institut Zurich, sind nach Rechtskraft des Entscheids zu vernichten.

Der Beschuldigte wird verpflichtet, dem Privatklager B. unter solidarischer
Haftbarkeit mit dem Mitbeschuldigten C. Schadenersatz von Fr. 48.60
zuzuglich 5 % Zins ab 27. Juli 2018 zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird der Privatkla-

ger auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.

Der Beschuldigte wird verpflichtet, dem Privatklager B. Fr. 300.— zuzlglich
5% Zins ab 27. Juli 2018 als Genugtuung zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird das

Genugtuungsbegehren abgewiesen.

Die Entscheidgebuhr wird angesetzt auf:

Fr. 3'000.—; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 700.—  Kosten Kantonspolizei

Fr. 2'500.— Gebluhr Strafunters. §4 GebStrV
Fr. 2'578.35 Gutachten/Expertisen etc.

Fr. 46.—  Zeugenentschadigung

Fr. 13'785.— amtliche Verteidigung

Allfallige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.

Rechtsanwalt lic. iur. X. wird fur seine Aufwendungen als amtlicher Verteidi-
ger des Beschuldigten mit Fr. 13'785.— (inkl. Barauslagen und 7.7% MwSt.) aus der

Gerichtskasse entschadigt.

Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen

diejenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt.

Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse genommen;
vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemass Art. 135 Abs. 4 StPO.

[Mitteilungen]

[Rechtsmittel]"



b)

Berufungsantrage:
(Prot. 11 S. 3 1)

Der Verteidigung des Beschuldigten A.
(Urk. 66 S. 1)

Es sei der Beschuldigte vom Vorwurf der versuchten schweren Korper-
verletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 1 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB freizu-

sprechen;

Es sei der Beschuldigte der mehrfachen Korperverletzung i.S. von Art. 123
i.V. mit Art. 19 Abs. 2 StGB schuldig zu sprechen;

Der Beschuldigte sei hierfir angemessen zu bestrafen;

Von einer Landesverweisung sei abzusehen;

Der Beschuldigte sei fir die erlittene Uberhaft zu entschadigen;
Die Zivilanspruche der Privatklagerschaft seien abzuweisen;

Es seien die Kosten des Verfahrens, inkl. Untersuchungskosten zusammen
mit den Kosten der amtlichen Verteidigung auf die Gerichtskasse zu neh-

men;

Der Staatsanwaltschaft:

(Urk. 58; schriftlich)

Bestatigung des vorinstanzlichen Urteils



Erwagungen:

I. Verfahrensgang und Umfang der Berufung

1. Zum Verfahrensgang bis zum erstinstanzlichen Urteil kann auf die Aus-

fuhrungen im angefochtenen Urteil verwiesen werden (Urk. 52 S. 4).

Mit Prasidialverfigung vom 23. April 2019 wurde dem Beschuldigten auf sein Ge-
such hin der vorzeitige Strafantritt bewilligt (Urk. 41-43), und mit Beschluss der
Vorinstanz vom 24. Juli 2019 wurde der Beschuldigte per 25. Juli 2019 aus dem

vorzeitigen Strafvollzug entlassen (Urk. 48).

2. Gegen das eingangs wiedergegebene Urteil des Bezirksgerichts Zurich,
1. Abteilung, vom 5. Marz 2019 liess der Beschuldigte durch seinen amtlichen
Verteidiger am 7. Marz 2019 fristgerecht die Berufung anmelden (Urk. 40) und mit
Schreiben vom 29. Juli 2019 ebenfalls in der Frist die Berufungserklarung einrei-
chen (Urk. 53; Urk. 50/2). Beweisantrage stellte die Verteidigung keine. Auf ent-
sprechende Fristansetzung beantragte die Staatsanwaltschaft die Bestatigung
des vorinstanzlichen Urteils und verzichtete darauf, Beweisantrage zu stellen

(Urk. 56 und 58). Der Privatklager liess sich nicht vernehmen.

3. Der Beschuldigte wiederholt im Berufungsverfahren seine schon vor Vor-
instanz gestellten Antrage (vgl. Urk. 53). So ficht er den Schuldspruch wegen ver-
suchter schwerer Koérperverletzung an, akzeptiert aber eine Schuldigsprechung
wegen mehrfacher (einfacher) Kérperverletzung, bei einer hierfir angemessenen
Strafe (Dispositivziffern 1-3). Zudem wendet er sich gegen die Landesverweisung
und die Ausschreibung im Schengener Informationssystem (Dispositivziffern 4-5),
die Regelung der Zivilanspruche (Dispositivziffern 9-10) sowie die Kostenauflage
und den Nachforderungsvorbehalt (Dispositivziffern 13-14) (Urk. 66 S. 1).

Nicht angefochten ist das vorinstanzliche Urteil hinsichtlich der Herausgabe
sichergestellter Gegenstande, der Vernichtung sichergestellter Spuren und

Spurentrager, der Kostenfestsetzung und der Entschadigung der amtlichen



Verteidigung (Prot. Il S. 5). Es ist daher vorab mit Beschluss festzustellen, dass

das Urteil in den Dispositivziffern 6-8 und 11-12 in Rechtskraft erwachsen ist.

4. Im Ubrigen ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass sich die urteilende
Instanz nicht mit allen Parteistandpunkten einlasslich auseinandersetzen und je-
des einzelne Vorbringen ausdrtcklich widerlegen muss (BGE 141 IV 249 E. 1.3.1;
Urteil des Bundesgerichts 6B_178/2019 vom 1. April 2020 E. 4.4.11 mit Hin-
weisen). Das Berufungsgericht kann sich somit auf die fur seinen Entscheid

wesentlichen Gesichtspunkte beschranken.

Il. Prozessuales

Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass sich B. rechtzeitig als Privatklager
konstituiert hat (Urk. 52 S. 4).

lll. Schuldpunkt — Sachverhaltserstellung

1. Anklagevorwurf

Der Anklagevorwurf ergibt sich aus der Anklageschrift vom 30. November 2018
(Urk. 23) und ist auch im vorinstanzlichen Urteil zusammengefasst (Urk. 52
S.5f).

2.  Standpunkt des Beschuldigten

2.1 Der funfmal befragte Beschuldigte bestreitet den Anklagevorwurf weit-
gehend. Er raumt zwar ein, in eine Schlagerei mit dem Privatklager verwickelt
gewesen zu sein und diesen zweimal mit den Handen bzw. mit der Faust ge-
schlagen zu haben. Wohin er ihn genau geschlagen habe, wisse er nicht mehr.
Einmal habe er den Privatklager nach Zigaretten und Alkohol gefragt. Ob er
mehrmals zu diesem hingegangen sei, daran erinnere er sich nicht genau. Der
Privatklager habe angefangen ihn zu beleidigen, worauf er diesen auch beleidigt
habe. Dann habe der Privatklager angefangen ihn zu schlagen, namlich einmal

am Hals. Daraufhin habe er den Privatklager zweimal mit der Faust (zu-



rick)geschlagen. Ein Security Mann sei dann zu ihm (Beschuldigten) gekommen
und habe ihm Pfefferspray ins Gesicht gespriht, so dass er nicht (mehr) mitbe-
kommen habe, was passiert sei. Das sei alles. An spatere Geschehnisse konne
er sich nicht erinnern. Insbesondere bestreitet der Beschuldigte, den Privatklager
geschlagen und getreten zu haben, als dieser bereits am Boden lag. Er habe gar
nicht gesehen, dass der Privatklager am Boden gelegen sei; er habe nur wahr-
genommen, dass der Privatklager bei der Ankunft der Polizei voller Blut gewesen
sei. Im Ergebnis berief er sich grossenteils auf fehlende Erinnerung (Urk. 2/1 Fra-
gen 42, 50-52, 54; Urk. 2/2 Fragen 16, 17, 40 f.; Urk. 2/3 S. 4 f., 6 und 8; Prot. |
S. 12 ff., 16; Urk. 65A S. 6 f.).

2.2 Auf Vorhalt von Handlungen der andern zwei Tater — C.__ (nachfolgend:
C.___ ), vgl. separates Verfahren SB190377, und eines weiteren, unbekannt
gebliebenen Begleiters — erklarte der Beschuldigte durchwegs, nichts gesehen zu
haben oder dass er dazu nichts zu sagen habe (Urk. 2/1 Fragen 49 und 53;
Urk. 2/2 Fragen 16 ff.; Urk. 2/3 Fragen 4 f.; Urk. 37 S. 2 f.; Urk. 65A S. 7). Dem-
entsprechend stellt er in Abrede, die Tathandlungen der andern beiden Tater gut-
geheissen und in Mittaterschaft gehandelt zu haben (Urk. 37 S. 2 f., 7 ff.; Prot. |
S.19; Urk. 66 S. 2 f.).

2.3 Die Erklarung fur den Vorfall sieht der Beschuldigte im Alkohol. So betonte
er in den Einvernahmen wiederholt, dass er an jenem Abend viel Alkohol (Bier)
getrunken habe, wieviel wisse er nicht. Wenn er trinke, trinke er viel. Mit Sicher-
heit konne er sagen, dass er schwer betrunken gewesen sei. Deshalb sei es so
weit gekommen (Urk. 2/1 Frage 17; Urk. 2/2 Frage 38; Urk. 2/3 S. 5, 11; Prot. |
S. 15, 21).

2.4 Im bestrittenen Umfang ist nachfolgend zu prifen, ob der Sachverhalt er-

stellt werden kann.
3. Beweismittel und Verwertbarkeit

3.1 Nebst den Aussagen des Beschuldigten (Urk. 2/1-3; Prot. | S. 7 ff.) finden

sich als relevante Beweismittel in den Akten: die Aussagen des Privatklagers



(Urk. 4/1-2), jene der Zeugin D. (Urk. 5/2; Urk. 5/4) und des Zeugen
E. (Urk. 5/3; Urk. 5/5) sowie die Aussagen des weiteren Beschuldigten,
C. (Urk. 3/1-2; Urk. 2/3).

3.2 Uberdies relevant sind das IRM-Gutachten zur kérperlichen Untersuchung
des Privatklagers vom 17. August 2018 (Urk. 6/4) und jenes zur kérperlichen Un-
tersuchung des Beschuldigten vom 17. August 2018 (Urk. 7/3) sowie das phar-
makologisch-toxikologische Gutachten des IRM betreffend den Beschuldigten
vom 3. September 2018 (Urk. 7/4) und der arztliche Bericht des IRM zur Blut-
alkoholanalyse betreffend den Beschuldigten vom 16. November 2018 (Urk. 7/6).
Daneben liegen Fotos vor, namentlich von den Verletzungen des Privatklagers
sowie vom Beschuldigten und C.___ in den Kleidern, welche Letztere bei der
Verhaftung trugen (Urk. 1/2 S. 3-4).

3.3 Mit zutreffender Begriindung hat die Vorinstanz die Verwertbarkeit aller ge-
nannten Beweismittel festgestellt. Darauf kann grundsatzlich verwiesen werden
(Urk. 52 S. 8-10).

3.4 Die Ruge der Verteidigung, es liege ein Verstoss gegen Art. 3 Abs. 1 lit. a
StPO, den Grundsatz von Treu und Glauben, vor bzw. es sei den Anforderungen
an eine genugende Konfrontation nicht genugend Rechnung getragen worden,
weil der Beschuldigte [erst] am 15. November 2018 aufgefordert worden sei, zu
den Zeugenbefragungen vom 14. September 2018 Stellung zu nehmen (Urk. 66
S. 7), ist nicht zu héren. Am 15. November 2018 fand eine Konfrontationseinver-
nahme zwischen den Mitbeschuldigten A._ und C.___ statt (Urk. 2/3). Im
Rahmen dieser Konfrontationseinvernahme wurde den beiden Beschuldigten
(nochmals) Gelegenheit gegeben, zu den Aussagen des Privatklagers sowie der
Zeugen D._ und E.___ Stellung zu nehmen (vgl. Urk. 2/3 S. 3). Bei den
Zeugenbefragungenvon D. und E._ vom 14. September 2018 war der
Beschuldigte im Beisein seiner amtlichen Verteidigung anwesend und hatte die
Moglichkeit Erganzungsfragen an die Zeugen zu stellen (Urk. 5/4+5). Es ist dem-
nach nicht ersichtlich, worin ein Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und
Glauben liegen soll. Die Behauptung der Verteidigung, der Staatsanwalt habe die

Parteien nicht daruber aufgeklart, was am 15. November 2018 genau geplant ge-



wesen sei, ist im Ubrigen in keiner Art und Weise belegt. Es finden sich diesbe-
zuglich auch keine Hinweise in der Konfrontationseinvernahme vom 15. Novem-
ber 2018 (Urk. 2/3).

4. Grundsatze der Beweiswlrdigung

Zu den Grundsatzen der Beweiswirdigung, namentlich zu den Kriterien bei der
Beurteilung der Glaubhaftigkeit von Aussagen, ist ebenfalls auf die korrekten und

vollstandigen Ausfuhrungen der Vorinstanz zu verweisen (Urk. 52 S. 7 f.).

Was die Glaubwirdigkeit der beteiligten Personen betrifft, ist festzuhalten, dass
der allgemeinen Glaubwiurdigkeit einer Person fur die Wahrheitsfindung ein gerin-
geres Gewicht zukommt als der Glaubhaftigkeit der konkreten Aussage (BGE 133
| 33 E. 4.3 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 6B_1204/2016 vom 24. Mai
2017 E. 2.2.2). Entscheidend ist letztlich die Glaubhaftigkeit der Aussage zum
Tathergang bzw. die Uberzeugung des Gerichts betreffend deren Wahrheitsgehalt
(Urteil des Bundesgerichts 6B_382/2019 vom 8. August 2019 E. 1.1 mit Hinwei-

sen).
5. Aussagen des Privatklagers und vorlaufige Wirdigung

5.1 Die Aussagen des Privatklagers, der rund acht Stunden nach dem einge-
klagten Ereignis im Notfall des Unispitals informell durch die Polizei befragt wurde
und ca. sieben Wochen spater, am 14. September 2018, als Auskunftsperson
durch die Staatsanwaltschaft, sind im angefochtenen Urteil ausfihrlich dargestellt
(Urk. 52 S. 14-17; Urk. 4/1-2). Zur Vermeidung unnétiger Wiederholungen ist vor-
ab darauf zu verweisen (Urk. 82 Abs. 4 StPO).

5.2 Zusammengefasst beschrieb der nach eigener Darstellung damals ange-
trunkene Privatklager eine Auseinandersetzung mit vermutlich drei Eritreern, wie
sich herausstellte mit A._ in weissem T-Shirt, C.___ in schwarzem T-Shirt
und einer unbekannt gebliebenen Drittperson in braunem Hemd (vgl. Urk. 4/1 und
4/2). Als sich der Privatklager zur Tatzeit alleine an der F.___ -strasse auf der
sog. G.__ aufhielt und aus einer Plastikflasche Wodka trank, bat ihn der ihm

bis dahin unbekannte Beschuldigte A. , den er auf Vorhalt von dessen Foto



wieder erkannte, mehrmals um Zigaretten und Alkohol, was der Privatklager vor-
erst gewahrte. Als er dem Beschuldigten — der inzwischen von einer weiteren
Person begleitet war, namlich C.__ | der vom Privatklager auf dem Foto aber
nicht erkannte wurde — nichts mehr geben wollte und ihn wegschickte, insistierte
der Beschuldigte, beschimpfte den Privatklager und nahm ihm die Flasche weg
bzw. versuchte dies. Dabei spritzte dem Privatklager Alkohol ins Gesicht. Es ge-
sellte sich eine dritte Person hinzu, alter, kleiner und glatzkdpfig. Danach begann
der Beschuldigte als erster auf ihn (Privatklager) einzuschlagen, worauf er sich
wehrte resp. dies versuchte, die andern beiden Personen jedoch ebenfalls auf ihn
einzuschlagen begannen. Nach seiner Erinnerung fiel er zu Boden, konnte noch-
mals aufstehen und sah einen der drei mit einer Flasche in der Hand. Dann stirz-
te er definitiv zu Boden. Da er sich zum Schutz die Hande vor das Gesicht hielt,
konnte der Privatklager in der Folge die Schlage nur noch spuiren, nicht aber se-
hen. Ob er auch getreten wurde, konnte er daher nicht sagen. Schlage mit der
Flasche hat er gemass wiederholter Aussage zwar nicht gesehen, aber vorne und
hinten am Kopf sowie an der Nase gespurt. Darauf flihrt er seine Verletzungen
zurtick. Sodann ergibt sich aus den Schilderungen des Privatklagers, dass er an-
fanglich (vergeblich) versucht hat sich zu wehren und zurtuckzuschlagen, dass er
sich nicht erinnern kann, dass ein Tater ihn zurtckhielt und er sich deshalb nicht
wehren konnte, dass ihm von einem der Tater eine Flasche an den Kopf geworfen
wurde und dass die Flasche durch die Schlage zerborsten sei. Der Privatklager
realisierte jedoch, dass der Tursteher der H._  Bar den Beschuldigten
A.__ schliesslich festhielt. Er selber sass dann blutverschmiert auf dem Boden
und wurde nicht mehr geschlagen. Dass Pfefferspray eingesetzt worden sei, be-

merkte er nicht.

5.3 Es ist mit der Vorinstanz (Urk. 52 S. 26 f.) zu konstatieren, dass die Aussa-
gen des Privatklagers bei einer Gesamtbetrachtung entgegen der pauschalen
Behauptung der Verteidigung (Urk. 66 S. 7) keine Widerspriche aufweisen. Er
beschrieb das Geschehene gleichbleibend, insbesondere, dass und weshalb die
Auseinandersetzung zwischen ihm und dem Beschuldigten entbrannte, dieser ihn
dann angriff und schlug, C.___ und ein weiterer Tater hinzukamen und alle drei

auf ihn eingeprigelten, dies auch noch, als er selber bereits am Boden lag, sowie



dass die Attacke letztlich durch das Eingreifen eines Tlrstehers endete. Zum
Einwand der Verteidigung, der Privatklager habe entgegen den Erwagungen der
Vorinstanz ausgesagt, Nichtraucher zu sein, gilt es darauf hinzuweisen, dass er
zwar angab, Nichtraucher zu sein, aber Zigaretten gekauft und dem Beschuldig-
ten A, gegeben zu haben (Urk. 66 S. 8 und Urk. 4/2 Frage 20). Eine Un-
gereimtheit im Aussageverhalten liegt demnach entgegen der Auffassung der
Verteidigung nicht vor. Der Privatklager sagte zurtckhaltend aus, versuchte nicht,
den Beschuldigten schlecht zu machen und sich selber in ein gutes Licht zu
ricken. So gab er zu, sich gegen die Angreifer gewehrt bzw. dies zumindest ver-
sucht zu haben, und dass auch er selber alkoholisiert war (Urk. 4/2 S. 9). Seine
Verletzungen dramatisierte er nicht. Nichtwissen oder fehlende Erinnerung dekla-
rierte er mehrfach. Dass er nach dem Ereignis nicht gut atmen konnte (Urk. 4/2
Frage 94 f.), versteht sich von selbst, erlitt er doch einen mehrteiligen Nasenbein-
bruch (Urk. 6/4 S. 2, 4 f.). Zudem leuchtet aus mehreren Grinden ein, dass er vie-
les nicht wusste oder nicht erinnern konnte. So hielt er in der zweiten Phase des
Tatgeschehens (vgl. Urk. 23 S. 4 Ziffern 2 und 3) wegen der Tatermehrheit und
damit den Angriffen von allen Seiten zum eigenen Schutz bald die Hande vor sein
Gesicht, wodurch ihm die Sicht auf die Ereignisse praktisch verunmoglicht war.
Insbesondere als er am Boden lag, konnte er Schlage jeglicher Art, klarerweise
auch jene mit der Flasche, nicht mehr sehen, sondern nur spuren, wie dargelegt
namentlich am Kopf vorne und hinten und an der Nase (Urk. 4/1 S. 2; Urk. 4/2
Fragen 75 ff., 81, 83, 85, 89, 92). Weiter konnte er im Gegensatz zu den Zeugen
(vgl. nachfolgende Erw. Ill. 6. und 1ll. 7.) die Attacke gegen sich nicht ohne unmit-
telbare Betroffenheit aus der Distanz verfolgen, was ihm eine Zuordnung von
Handlungen zu Personen erschwerte oder gar verunmdglichte. Es spricht fur ihn,
dass er die diesbeziigliche Unkenntnis nicht einfach mit Mutmassungen flllte. Be-
rucksichtigt man Uberdies, dass er alkoholisiert war und infolge massiver Gewalt
gegen seinen Kopf nebst dem Nasenbeinbruch zwei weitere Verletzungen am
Kopf davontrug, namlich eine 3 und 4 cm lange Riss-Quetschwunde je mit Ein-
blutungen in die Kopfhaut, so ware eine lickenlose Erinnerung geradezu erstaun-

lich. Im Ergebnis erscheint es angesichts aller genannten Umstande plausibel,



dass er manche Details, wer ihn wohin genau womit und wie geschlagen hat, we-

der wissen noch erinnern konnte.
Schon fur sich allein erweisen sich die Aussagen des Privatklagers als glaubhaft.
6. Aussagen des Zeugen E. und vorlaufige Wirdigung

6.1 Im vorinstanzlichen Urteil sind die Aussagen von E. gegenuber der
Polizei und der Staatsanwaltschaft einlasslich dargestellt (Urk. 5/3 und 5/5; Urk.
52 S. 17-20; Art. 82 Abs. 4 StPO).

6.2 Aus der Aussage des Zeugen E.__ ergibt sich im Wesentlichen, dass er
die ganze Auseinandersetzung vom 27. Juli 2018, die sich bereits bei Tageshelle
abspielte, von Beginn weg aus sehr naher Distanz miterlebte. Er war es auch, der
den Beschuldigten mit Pfefferspray einsprihte und die Polizei rief. Der ganze Vor-
fall von Anfang an bis zum Eintreffen der Polizei dauerte nach seiner Schatzung
10-15 Minuten.

So war ihm der Beschuldigte A.___, den er als den grossen Eritreer im weissen
T-Shirt mit den schwarzen kurzen Haaren und der dunkelsten Hautfarbe um-
schrieb und auf Vorhalt von dessen Foto erkannte, als starker Provokateur auf-
gefallen, der rundum Streit suchte. Er habe standig provoziert und grundlos ange-
fangen mit dem Privatklager zu diskutieren sowie versucht ihn mit den Fausten zu
schlagen. Der Privatklager habe sogar versucht zu beschwichtigen und gesagt, er
solle ihn in Ruhe lassen. Wegen dem Eingreifen der Kollegen sei es vorerst zu
keinen Schlagen gekommen. Der Beschuldigte habe den Privatklager aber nicht
in Ruhe gelassen, sondern es regelrecht auf ihn abgesehen und ihm wenige
Minuten spater einen ersten Faustschlag verpasst. Der Versuch des sichtlich wu-
tend gewordenen Privatklagers, zuriickzuschlagen, ist gemass E._ am Um-
stand gescheitert, dass er von den Kollegen des Beschuldigten zurlickgehalten
wurde. Dann versetzte der Beschuldigte dem Privatklager einen zweiten Faust-
schlag. Weiter beschrieb E.___ |, wie nun der Kleinste im schwarzen T-Shirt,
namlich der vom Zeugen ebenfalls identifizierte Beschuldigte C._ | die Fla-

sche wegkickte, welche der Privatklager vom Boden aufheben wollte, dieser



nachrannte und sie aufhob, um damit zum Beschuldigten zurtickzugehen. In der
Folge beobachtete der Zeuge, wie der Beschuldigte und der dritte fluchtige Kolle-
ge mit Handen, Fausten und Flussen auf den Privatklager einschlugen, wahrend
C.___ aus ca. einem Meter Entfernung die Flasche gleich einem Pfeil in Rich-
tung des Privatklagers warf. Dadurch wurde dieser am Kopf getroffen und ging
sofort zu Boden, worauf die drei weiterhin gezielt gegen dessen Kopf eintraten.
Mit der erneut aufgehobenen Flasche schlug C.  dann gemass E.
noch mindestens zweimal mit voller Wucht gegen den Kopf des Privatklagers.
Dabei horte der Zeuge E. |, wie die Flasche beim zweiten Schlag am Kopf
des Privatklagers in Bruche ging. Der Privatklager sei voller Blut gewesen. Mit der
kaputten Flasche habe C._ noch zwei bis drei Mal auf den Kopf des Privat-
klagers geschlagen. Da sei er (E.___ ) eingeschritten und habe den Pfeffer-
spray gegen den Beschuldigten eingesetzt, derweil C._ weiterhin mit den

Flssen auf den Privatklager eingetreten habe. Dann sei eine Frau (Zeugin

D. ) zu Hilfe geeilt und habe C. stoppen bzw. an der Flucht hindern
kénnen.
Was die Intensitat der Schlage betrifft, ordnete der Zeuge E. diese auf einer

Skala von 1-10 bei 10 "mit grosser Wucht" ein. Er sprach von einem gezielten
Zuschlagen unter Ausholen "mit voller Wucht und Wut", einem Schmettern der
Flasche "mit voller Kraft" bzw. "voller Wucht". Sie hatten nicht aufgehért, obwonhl
sich der am Boden liegende Privatklager nicht mehr bewegte. Sie seien "wie aus-
geschaltet" gewesen, "wie Tiere". Die Frauen hatten angefangen zu schreien.
Auch fur ihn selber sei es sehr schlimm gewesen, obwohl er viele Sachen sehe.
Es habe so ausgesehen, "als wollten die ihn téten" (Urk. 5/3 Fragen 21 ff., 37;
Urk. 52 S. 19).

6.3 Wie schon im angefochtenen Urteil zutreffend erwogen (Urk. 52 S. 27 f.),
schilderte der Zeuge E.__ die Geschehnisse im Rahmen der Einvernahmen
weitgehend spontan, detailreich und in Bezug auf das Kerngeschehen sehr an-
schaulich und konstant. Namentlich legte er gleichbleibend dar, dass der Be-
schuldigte grundlos zu Beginn mit Provokationen den Konflikt suchte, dass da-

raufhin zwischen ihm und dem Privatklager eine Auseinandersetzung entbrannte,



in welcher der Beschuldigte dem Privatklager zwei Faustschlage verpasste, dass
eine weitere Taterschaft hinzutrat und ebenfalls auf den Privatklager einschlug
und dass dann C.___ den Privatklager durch einen Flaschenwurf gegen den
Kopf niederstreckte, worauf schliesslich alle drei Tater auf den am Boden liegen-
den Privatklager eintraten, gezielt gegen und auf dessen Kopf, unddass C._
dem Privatklager zudem mehrfach mit der Flasche auf den Kopf einschlug, so

dass diese zerbarst.

Die Verteidigung des Beschuldigten moniert, E._ bekunde teilweise Mihe,
bei seinen Aussagen objektiv zu bleiben, weil er von Berufs wegen oft Schlage-
reien zu sehen bekomme und wohl auch selbst bedroht werde. Daraus schliesst
sie auf ein erkennbares Eigeninteresse, jegliche Stérenfriede oder mdgliche Ge-
walttater vom G.__ -Platz weg zu beférdern (Urk. 66 S. 3). Einen weiteren
Grund fur die Voreingenommenheit sieht die Verteidigung in E._ s Aussage,
wonach der Beschuldigte an diesem Abend auch ihn personlich zu provozieren
versucht habe und ihm auch in der Vergangenheit schon negativ aufgefallen sei
(Urk. 37 S. 6). Dem ist mit der Vorinstanz entgegenzuhalten, dass die Tatsache
allein, dass E._ haufig Augenzeuge von Auseinandersetzungen vor oder im
Lokal, seinem Arbeitsplatz, wird und als solcher auch haufig Provokationen aus-
gesetzt ist, nicht per se den Beweiswert seiner Aussagen tangiert. Es handelt sich
bei diesen Vorkommnissen fraglos um wiederkehrende Aspekte seiner Tatigkeit
als Tursteher, mit denen er umzugehen weiss. Seinen vorliegenden Aussagen
lassen sich keine Ubertreibungen entnehmen, welche inhaltlich nicht auch mit den
Aussagen des Privatklagers und jenen der Zeugin D.___ vereinbar sind. So hat
der Privatklager ebenfalls berichtet, wie der Beschuldigte ihn beharrlich bedrang-
te, ohne Anlass zu Schlagen uUberging und ihn dann gemeinsam mit den hinzu
gekommenen Kollegen aufs Grobste auch mit Flaschenschlagen traktierte, als er
schon wehrlos am Boden lag (vgl. vorne Erw. Ill. 5.). Ebenso zeigen die Aussa-
gen der Zeugin D.__ , dass sie entsetzt war Uber die Brutalitat, wie der Be-
schuldigte und seine Mitstreiter auf den Privatklager eindroschen (vgl. hinten Erw.
[ll. 7.). Wenn der Zeuge E.  bezuglich Auftakt zum Vorfall berichtete, der
Beschuldigte habe "die ganze Zeit Leute provoziert", "Uberall und bei jedem Streit

gesucht" (vgl. Urk. 5/3 Fragen 4 und 30), auch habe dieser ihn am fraglichen



Abend personlich zu provozieren versucht und sei ihm in der Vergangenheit
schon negativ aufgefallen, so steht das auch im Einklang mit diversen Polizeiak-
ten (Urk. 2/1 Fragen 14 und 16 f.; hinten Erw. Ill. 8.5 a.E.). Von Uberspannten

Aussagen des Zeugen E. kann nicht gesprochen werden.

Auch kann entgegen der Verteidigung des Mitbeschuldigten C._ (vgl. Urk. 42
S. 7 ff. im Parallelverfahren SB 190377) nicht die Rede davon sein, dass sich
E.  draufgangerisch in die Auseinandersetzung involvierte, um sich in Bezug
auf ein allfalliges Strafverfahren als belastender Zeuge in den Fokus zu ricken.
So ergibt sich wiederum aus seiner eigenen Darstellung ebenso wie aus jenen
des Privatklagers und der Zeugin D.__ | dass er erst relativ spat in den Streit
eingriff, als der Privatklager bereits blutiberstromt am Boden lag. Das Eingreifen
ist umso verstandlicher, als der wehrlose Privatklager einer dreifachen Uberzahl
an Aggressoren ausgesetzt war. Ebenso wenig ist die Behauptung stichhaltig,
dass der Zeuge E.__ als "Freund und Helfer" der Polizei bzw. "Hilfs-Sherif"
fungiere und deshalb seine Nahe zu den Strafbehdrden die Gefahr erhdhe, dass
er seine Aussagen ein Stuck weit nach den (vermeintlichen Interessen) der Be-
hoérden richte (Urk. 94 S. 5 im Parallelverfahren). Die Verteidigung des Mitbe-
schuldigten C.__ sieht weiter einen unauflosbaren Widerspruch darin, dass
der Zeuge E.  einerseits statuierte, der Beschuldigte A.__ habe jederzeit
gewusst was er mache, in derselben Befragung aber erwahnte, die Beschuldigten
seien "wie ausgeschaltet", "wie Tiere" gewesen (Urk. 42 S. 8 f. im Parallelverfah-
ren SB190376). In diesen Aussagen liegt nicht zwingend ein Widerspruch. Aus
den Darlegungen E._ s erhellt vielmehr, dass gezieltes Vorgehen mit an-
schliessend dynamischem und dann kaum mehr kontrolliertem Tatverlauf gepaart
war. Das passt gut ins Bild des hier zu beurteilenden Geschehens, das mit verba-
len Forderungen des Beschuldigten (nach Alkohol und Zigaretten) begann, in sin-
gulare Schlage durch den Beschuldigten Uberging und zuletzt in Uberbordendes
Zuschlagen und Treten dreier Tater mundete. Es handelt sich um eine Steige-
rung, wie sie bei Auseinandersetzungen namentlich unter Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen — sei es mit oder ohne Alkoholeinfluss — nicht selten vorkommt.
Die Aussagen von E._ zeigen zudem, dass sich der Zeuge differenziert dus-

serte.



Was die Diskrepanz um die Marke und Art bzw. Beschaffenheit der als Tatwaffe
seitens des Mitbeschuldigten C._ verwendeten Flasche betrifft, ist den Aus-
sagender Zeugen D.  und E.___ unmissverstandlich zu entnehmen, dass
es sich um eine grossere/grosse und massive Glasflasche handelte, welche
C.___ nach dem Privatklager geworfen und ihm damit anschliessend auf den
Kopf geschlagen hatte. Ob Bacardi oder Malibu ist ohne Belang (Urk. 5/2 Fragen
21 f., 25; Urk. 5/3 Fragen 4-6, 22; Urk. 5/4 Fragen 20, 36-38, 55; Urk. 5/5 Fragen
19, 23-28, 35-37). Eine kleine Bierflasche oder eine Plastikflasche als Wurf- und
Schlaginstrument fallen ausser Betracht, zumal letztere nicht zersplittern bzw.
zerbersten kann. Fraglos massiv war sie auch deshalb, weil sie vorerst beim
Schlittern bzw. Landen auf dem Asphalt noch nicht zerbrach. In Bezug auf den
Einsatz dieser Flasche, welche letztlich am Schadel des Privatklagers zerschlug —
was auch er trotz verdecktem Gesicht realisierte — ist mit der Vorinstanz (Urk. 68
S. 30) auszuschliessen, dass zwei unbeteiligte und ganzlich unabhangige Augen-
zeugen, namlich E._~ und D.__ (Urk. 5/2 Fragen 8, 18, 21 f. und 25-27;
Urk. 5/3 Frage 4-6, 22 ff.; Urk. 5/4 Fragen 20, 35-41, 49-59; Urk. 5/5 Fragen 19,
23 ff., 35 ff.), die unmittelbar nach der Tat befragt wurden, sich eine hochgradig
individuelle und einpragsame Wahrnehmung wie das wuchtige Schlagen mit einer
grosseren/grossen und massiven Flasche gegen den Kopf einer Person einbilden

oder gar erfinden.

Der Verteidiger des Mitbeschuldigten C.  ausserte ferner die Beflrchtung,
dass sich die Zeugen E.__~ und D.__ — wohl unbewusst und nur in groben
Zugen — aufeinander abgestimmt hatten, da sie sich bei der Polizei vor den Ein-
vernahmen Uber ihre Wahrnehmungen austauschten (Urk. 42 S. 10; Urk. 94 S. 11
und S. 14 jeweils im Parallelverfahren SB190377). Gegen Absprachen der Zeu-
genE.  und D.____ hinsichtlich ihrer Aussagen beim Warten auf dem Poli-
zeiposten spricht schon der Umstand, dass selbst zum weitestgehend Uberein-
stimmend geschilderten Kerngeschehen ihre Aussagen im Wortlaut nicht etwa
deckungsgleich ausfielen, aber dennoch je fur sich koharent, authentisch und
glaubhaft sind. Dartber hinaus differieren ihre Schilderungen in Nebenaspekten
teilweise, was bekraftigt, dass eigens Beobachtetes dargelegt wurde, dies aus

verschiedenen Blickwinkeln und subjektiver Wahrnehmung. Uberdies ist nicht



zweifelhaft, dass sie — wie beide auf Erganzungsfragen der Verteidigung von
C.__ ebenfalls bezeugten — im Warteraum bei der Polizei generell Uber Ag-
gressivitat, Alkohol und was in der Stadt im Kreis 4 alles passiere, diskutierten
und sich einhellig gegen Gewalttatigkeit aussprachen. Es fehlt an jeglichen Hin-
weisen, dass Uber diesen allgemeinen Austausch hinaus konkrete Absprachen
betreffend den zu beurteilenden Vorfall erfolgten. Zudem ist mit der Vorinstanz
aufgrund einer Analyse der Einvernahmen der beiden Zeugen festzustellen, dass
deren Aussagen nicht pauschal oder einsilbig erfolgten, sondern eigene detailrei-
che und anschauliche Erganzungen beinhalten, die auf einen erlebnisbasierten
Hintergrund hindeuten und teilweise auch voneinander divergieren (beispielswei-
se in Bezug auf die Frage des Weiterschlagens mit zerbrochener Flasche). Dem-
entsprechend bestehen entgegen den Vorbringen des Verteidigers von C._
keinerlei Anhaltspunkte, dass E._ und D.____ nicht ihre eigenen Wahrneh-
mungen des inkriminierten Vorfalls geschildert haben. Die Hypothese einer
Falschanschuldigung bzw. einer diesbezuglichen Absprache zwischen den Zeu-
gen ist deutlich zu verwerfen. Das gilt umso mehr, als kein Beweggrund der Zeu-
gen ersichtlich ist, sich gegen die ihnen unbekannten Beschuldigten zu verbunden
und sie ungerechtfertigt zu belasten. Ebenso wenig ist ein Interesse der Zeugen

am Verfahrensausgang erkennbar.

Schliesslich ist beim Zeugen E._ kein Motiv erkennbar, den Beschuldigten
A.  und den Mitbeschuldigten C._ Ubermassig zu belasten. Seine Aus-
sagen erweisen sich insgesamt als sehr ausfuhrlich, prazis, authentisch und von
hoher Qualitat.

7. Aussagen der Zeugin D. und vorlaufige Wurdigung

7.1 Sodann hat sich die Vorinstanz grindlich mit den Schilderungen der Zeugin
D. befasst (Urk. 5/2 und 5/4; Urk. 52 S. 20-22 und 28-30). Darauf ist wiede-
rum gemass Art. 82 Abs. 4 StPO zu verweisen.

7.2 D. traf als Passantin am Tatort ein, als die Auseinandersetzung schon
im Gange war. Dennoch unterschied sie exakt und analog E. sowie dem

Privatklager — soweit er es noch sehen konnte — zwischen den drei an der Attacke



auf den Privatklager beteiligten Eritreern anhand von Kdorpergrosse, Kleidung und
Tathandlungen. Auch sie ortete im grossten Eritreer mit weissem  T-Shirt, mithin
dem Beschuldigten A.__ | den zuerst Attackierenden, der dem Privatklager in-
tensiv aussehende Faustschlage erteilte. Darauf gesellte sich nach ihrer Darstel-
lung der zweite dazu, versuchte zuerst zu trennen, schlug dann aber gleicher-
massen auf den Privatklager ein. Zuletzt erschien der Dinne, Kleine bzw. Kleinste
im schwarzen Shirt, C._ | mit einer weissen Glasflasche, welche er aus 2-3
Metern Distanz gegen den Privatklager geworfen und diesen dabei an der Stirn
getroffen habe, was in einem Sturz rickwarts zu Boden endete. Ebenfalls um-
schrieb sie, wie C.__ die Flasche wieder aufgehoben habe, um ausholend
damit mehrmals gegen des Privatklagers Kopf einzuschlagen, bis die Flasche ex-
plodierte. Schliesslich konnte auch sie beobachten, dass alle drei Tater mehrmals
gegen den Korper und den Kopf des am Boden liegenden Privatklagers traten,
so dass dieser voller Blut war. Daraufhin habe der im roten T-Shirt durch die
Dienerstrasse abhauen konnen, wahrend der Tursteher den Grdssten zurtckhielt
und sie selber dem Kleinen den Weg abschnitt, so dass er durch die eintreffende

Polizei festgenommen werden konnte.

Anhand der vorgehaltenen Fotos vermochte die Zeugin sowohl den Beschuldigten
als auch — zwar weniger bestimmt — den Mitbeschuldigten C._ zu identifizie-
ren (Urk. 5/4 Fragen 10 f., ferner Urk. 5/2 Frage sowie Urk. 5/4 Fragen 33 und
67). Sie sprach von einer gewalttatigen Art des gemeinsamen Schlagens und
zeigte sich geschockt. Dies vor allem, was den aus ihrer Sicht gewalttatigsten Ta-
ter, C.___ mit der Flasche, angeht, der, die Flasche an deren Hals haltend,
damit Uber seinen Kopf hinweg zum Schlag ausgeholt habe. Das sei "zum Um-

bringen" gewesen (Urk. 5/4 Fragen 58 f. und 64 f.).

7.3 Es ist der Vorinstanz beizupflichten, wenn sie die Aussagen der Zeugin
D._ als weitgehend spontan, konstant, mit hohem Detaillierungsgrad und oh-
ne logische Fehler einstufte und zum Ergebnis gelangte, dass die anschaulichen
Schilderungen tatsachlich Beobachtetes wiederspiegeln (Urk. 52 S. 29 f.; Art. 82
Abs. 4 StPO).



Die Ausfihrungen D._ s zum Kerngeschehen korrespondieren zudem zwang-
los mit denjenigen des Zeugen E.__ sowie dem Verletzungsbild des Privatkla-
gers. Einzelne Divergenzen und abgeschwachte Erinnerung in der zweiten Ein-
vernahme lassen sich einerseits mit dem Zeitablauf erklaren, belegen aber
gleichzeitig, dass die Zeugin darauf bedacht war, nur das selber Wahrgenomme-
ne und noch im Gedachtnis haftende zu berichten und den Beschuldigten nicht
Ubermassig oder gar falsch zu belasten. Zudem bestatigte sie eingangs ihrer
Zeugeneinvernahme, damals gegenuber der Stadtpolizei die Wahrheit gesagt zu
haben, mithin das, was sie selbst gesehen hatte (Urk. 5/4 S. 5). Einzelne Unsi-
cherheiten schmalern die Glaubhaftigkeit ihrer Aussagen jedenfalls nicht. Das Ar-
gument der Verteidigung, die Aussagen von D._ seien konfus, da unklar, zu
welchem Zeitpunkt sie zum Vorfall hinzu gestossen sei (Urk. 37 S. 5), ist mit der
Vorinstanz zu verwerfen. Ab dem Moment ihrer Prasenz vor Ort — etwa ab dem
Einsetzen der eigentlichen Gewalttatigkeiten und damit bezlglich des Kern-
geschehens sehr frih — hat die Zeugin sehr differenzierte Wahrnehmungen be-
treffend den Geschehensablauf zu Protokoll gegeben, dies sowohl zu Korper-
grosse, Farbe Oberbekleidung, Attribut Flasche und Reihenfolge des Eingreifens
der Tater als auch der konkreten Tathandlungen. Den Privatklager (Araber) be-
zeichnete sie ebenso klar nur als Opfer. Eine solch differenzierte Beschreibung
eines dynamischen Vorgangs kann nicht auf blossem Hoérensagen beruhen.
Davon abgesehen schwingen in ihren Aussagen offensichtlich auch die damit
einhergehenden, absolut nachvollziehbaren Empfindungen mit, namlich Schre-

cken und Abscheu, was zusatzlich auf personlich Miterlebtes deutet.

Dass das Verteidigerargument einer Absprache zwischen E._~ und D.__
auf dem Polizeiposten nicht stichhaltig ist, wurde bereits vorne in Erw. Ill. 6.3
ausgefuhrt. Es fehlt an jeglichem Beweggrund der Zeugin D._ | den ihr bis
dahin unbekannten Beschuldigten A.__ bzw. den Mitbeschuldigten C.___

ungerechtfertigt zu belasten. Ebenso wenig ist ein Interesse am Verfahrensaus-

gang erkennbar. Ihre Aussagen sind durchwegs Uberzeugend.

Auf die Aussagen der Zeugin D. kann ebenfalls ohne Vorbehalte abgestellt

werden.
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8.  Aussagen des Beschuldigten und vorlaufige Wirdigung

8.1 Im angefochtenen Urteil sind die Aussagen des Beschuldigten einlasslich
aufgefuhrt, worauf zunachst verwiesen werden kann (Urk. 52 S. 10-14; Art. 82
Abs. 4 StPO; vgl. auch vorne Erw. lll. 2.). Kurz gesagt, zeichnet sich seine
Darstellung aus durch Schuldzuweisung an den Privatklager, Verharmlosung des
eigenen Verhaltens, Behauptung von Erinnerungslosigkeit und fehlender Wahr-

nehmung.

An der Berufungsverhandlung raumte der Beschuldigte ein, dem Privatklager
zweimal die Faust ins Gesicht geschlagen zu haben, wobei der Privatklager ihn
zuerst geschlagen habe. Den Grund fur den Streit kenne er nicht mehr. Es stim-
me nicht, dass er den Privatklager gegen das Gesicht sowie von oben herab auf
den Kopf getreten habe. Die Zeugen hatten nicht richtig ausgesagt. Er habe nicht
gesehen, ob der Mitbeschuldigte C._ und ein Dritter gegen den Kopf des Peri-
vatklagers geschlagen hatten (Urk. 65A S. 6 f.).

Beim Aussageverhalten des Beschuldigten fallt zunachst auf, dass er einerseits
zu einem grossen Teil fehlende Erinnerung aufgrund seiner Alkoholisierung gel-
tend machte. Seine Erinnerung sei nur vage, es komme ihm vor wie ein Traum.
Anderseits war er in der Lage, detaillierte Angaben zu Gesprochenem und zur
Handlungsabfolge zu machen, insbesondere zum Beginn und dem Ende der
Auseinandersetzung. So konnte der Beschuldigte prazis sagen, dass er einmal
den Privatklager zuerst nach einer Zigarette und dann nach etwas Wodka gefragt
habe, dieser ihn beschimpft habe "lch werde dich schlachten, geh weg" (Urk. 2/1
Frage 34; Urk. 2/2 Frage 13), was ihn sehr aufgewlhlt und witend gemacht habe,
worauf er seinerseits den Privatklager beschimpft habe. Darauf habe der Privat-
klager ihn einmal geschlagen und er selber zweimal den Privatklager mit der
Faust. Das alles sei nur mit den Handen geschehen, ohne Blut (Urk. 2/1 Frage
51; Urk. 2/2 Frage 24). Dann sei er (Beschuldigter) mit Pfefferspray bespruht wor-
den und erinnere sich an den ganzen Rest nicht (Prot. | S. 16). Erst als die Polizei
ihn dann festgehalten habe, habe er gesehen, dass der Privatklager blute
(Urk. 2/2 Frage 39; Prot. | S. 14, 16).
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Eine derart selektive Erinnerung gleich einem On- und off-Schalter Gberzeugt aus
mehreren Grunden nicht. Dass ausgerechnet zum handlungsintensiven und ver-
letzungstrachtigen Kerngeschehen mit Schlagen, Fusstritten und Einsatz einer
Flasche eine Gedachtnislliicke bestehen soll, indem der Beschuldigte praktisch
nichts mehr weiss oder manches nicht gesehen hat, ist ihm nicht abzunehmen.
Vielmehr erscheint dies offensichtlich als gezieltes vorubergehendes Ausblenden.
Auch war der Alkoholisierungsgrad des Beschuldigten in der kurzen Zeitspanne
des Ereignisses kaum merklich unterschiedlich ausgepragt. Der Beschuldigte
sprach allgemein von "zu fest betrunken" (Urk. 2/3 S. 5). Es ist daher nicht einzu-
sehen und entsprechend unglaubhaft, dass er — vom Streitauftakt abgesehen —
dann nur die eigene Festnahme und den Anblick des blutverschmierten Privat-

klagers erinnert, wahrend ihm das Kerngeschehen ganzlich entgangen sein soll.

8.2 Dass der Beschuldigte durch den behaupteten Schlag des Privatklagers, so
ein solcher denn uberhaupt stattfand, in seinem Befinden irgendwie beeintrachtigt
worden ware, ist ebenfalls abwegig. Der Beschuldigte konnte im Ubrigen nicht
einmal verbindlich sagen, wo ein Schlag des Privatklagers ihn denn getroffen ha-
be. Seine diesbezliglichen Versionen — hinter das linke Ohr einerseits (Urk. 2/1
Frage 44 f.) bzw. gegen den Hals rechts anderseits (Urk. 2/3 S. 4; Prot. | S. 4, 14)

— klaffen stark auseinander.

Gleichermassen zwei Varianten prasentierte A.__ |, was die vorgebrachte, den
Streit auslosende Beschimpfung oder Beleidigung des Privatklagers ihm gegen-
Uber betrifft. Zu Beginn der Untersuchung nannte er als Anwurf des Privatklagers,
dieser werde ihn schlachten (vgl. vorne Erw. Ill. 9.1), wahrend er vor Vorinstanz
behauptete, der Privatklager habe gedroht ihn umzubringen und auf Arabisch
"Sippi" gesagt (Prot. | S. 14). Letzteres bedeutet offenbar "(mein) Schwanz" oder
"Penis" (https://mymemory.translated.net/de/Arabisch/Deutsch/sippi [02.07.2020];
https://www.bedeutungonline.de/was-bedeutet-sibbi-sib-sibi-sippi-auf-deutsch-
uebersetzung-und-bedeutung-erklaert/ [02.07.2020]). Die wenigen substanziellen
Aussagen A._ s zur Sache sind somit auch nicht frei von Widersprichen. An
der Berufungsverhandlung konnte er zudem keinen Grund mehr flr den Streit
nennen (Urk. 65A S. 6).
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8.3 Zudem erweisen sich die Aussagen des Beschuldigten teilweise als inkon-
sequent: Soweit er namlich fehlende Erinnerung behauptete oder geltend machte,
bezlglich des Mitbeschuldigten C.___ nichts gesehen zu haben, bzw. konkrete
Vorhalte bloss und ohne Erlauterung verneinte ("Nein, das ist nicht richtig",
vgl. z.B. Urk. 2/3 S. 6), kann er — mangels Erinnerung bzw. eigener Feststellung —
nicht gleichzeitig dezidiert die fraglichen Tathandlungen verneinen. Zu solchen
Vorhalten zahlen namentlich, dass er selber dem Privatklager Fusstritte verab-
reicht habe und somit an den aktenkundigen Verletzungen des Privatklagers be-
teiligt war, bzw. dass alle drei Tater den Privatklager getreten hatten oder
dassdurch C.___ eine Flasche nach dem Privatklager geworfen worden sei
(z.B. Urk. 2/1 Frage 52; Urk. 2/3 S. 6, 8 f.). Die behauptete Erinnerungslicke zum
Kerngeschehen steht mithin einer diesbezlglich glaubhaften Stellungnahme zum
vornherein entgegen, da die eigene Wahrnehmung folgerichtig entfallt. Negatio-
nen ebenso wie inhaltlichen Ausserungen zum Tatablauf in dieser Phase mangelt

es am Fundament und daher auch an Plausibilitat (auch Urk. 52 S. 24).

Analoges gilt zur Aussage des Beschuldigten, der Privatklager habe ihn hinter das
linke Ohr geschlagen. An den Schlag hinter das Ohr kédnne er sich zwar nicht er-
innern bzw. nur erinnern, weil es ihn (dort) schmerze. Dieser geltend gemachte
Schlag erweist sich somit als reine Spekulation und damit als Schutzbehauptung
(Urk. 2/1 Fragen 44 f.).

8.4 Aufgrund der authentischen Zeugenaussage von E.  ist sodann nicht
zweifelhaft, dass das Bespruhen des Beschuldigten erst nach den entstandenen
Verletzungen des am Boden liegenden Privatklagers erfolgte und der Beschuldig-
te durch die Intervention des Zeugen E._ Uberhaupt erst gestoppt werden
konnte. Die Sachdarstellung des Beschuldigten, dass er vorher aufgehért habe zu
schlagen, selber vom Privatklager weggegangen sei und an den Fusstritten ge-
gen den Kopf des am Boden liegenden Opfers nicht beteiligt war, entbehrt auch

aus dieser Warte der Glaubhaftigkeit.

8.5 Die insgesamt eher knappen Darlegungen und mehrheitlich Bestreitungen
des Beschuldigten zum eingeklagten Handlungsablauf stehen sodann tber weite

Strecken im Gegensatz zu den detaillierten, plausiblen und nachvollziehbaren
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Schilderungen des Privatklagers und jenen der beiden — unabhangig voneinander
aussagenden — Zeugen E._ und, ab ihrem Hinzukommen circa zu Beginn
des Kerngeschehens, D._ . Demnach war der Beschuldigte durch sein stark
und wiederholt provozierendes Verhalten der Ausléser der Auseinandersetzung,
anschliessend massgeblich an den heftigen Attacken durch Schlage und Fusstrit-
te gegen den wehrlosen Privatklager beteiligt und daher mitverantwortlich fur des-
sen Verletzungen (vgl. Urk. 52 S. 26). Der Beschuldigte hatte die Gelegenheit,
den genannten Befragungen beizuwohnen und Erganzungsfragen stellen zu las-
sen (Urk. 4/2 S. 14; Urk. 5/4 S. 10; Urk. 5/5 S. 11). Auch wurde ihm die Mdglich-
keit eingeraumt, sich zu deren Aussagen zu aussern, worauf er verzichtete (Urk.
2/3 S. 3). Die ihm an der Hauptverhandlung gestellte Frage, ob die Zeugen lugen
wulrden, beantwortete er mit "Das weiss ich nicht" (Prot. | S. 14). An der Beru-
fungsverhandlung gab er an, er wisse nicht, ob die Zeugen irgendeine Veranlas-
sung hatten, ihn zu Unrecht zu belasten (Urk. 65A S. 7). Es fehlt somit auch an
einer Erklarung des Beschuldigten, wie sonst — wenn nicht durch das ihm,
C.__ und dem unbekannten dritten Tater angelastete Verhalten — der (zu Be-
ginn des Streits ausserlich unversehrte) Privatklager die unbestrittenen Verlet-
zungen erlitten haben soll (vgl. Urk. 2/2 S.5; Urk. 2/3 S. 9). Das vom Beschuldig-
ten zur Schau getragene Selbstbild eines friedfertigen Menschen, der nicht provo-
ziert, auch nicht schnell in Konflikte hineingerat, keinen Streit sucht und weder in
der Schweiz noch in seiner Heimat jemals Streit gehabt haben will, widerspricht
vorliegend der Realitat (Urk. 2/1 Frage 60; Urk. 2/2 Frage 43). Die Aggression lag
von Anfang an bei ihm, indem er den Privatklager bedrangte und provozierte, wo-
rauf dann der Streit ausbrach. Wenn der Beschuldigte im Verfahren konstant dem
Privatklager Aggression zuschreibt und ihn als Streitausléser bezeichnet, so trifft
das gerade nicht zu. Das Gegenteil ist der Fall. Dass Belastigung Dritter bei Trun-
kenheit dem Beschuldigten nicht persdnlichkeitsfremd ist, belegen im Ubrigen die

ihm vorgehaltenen polizeilichen Akten (Urk. 2/1 Fragen 14, 16 f.).

8.6 Mit der Vorinstanz, auf deren Wirdigung der Beschuldigtenaussagen ergan-
zend zu verweisen ist (Urk. 52 S. 23-26) ergibt sich, dass die zum einen inhalts-
armen Ausfuhrungen und daruber hinaus Uber weite Strecken verharmlosenden

und ausweichenden Aussagen des Beschuldigten sowie seine Bestreitungen
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kaum zu Uberzeugen vermogen. Sie erweisen sich als unglaubhaft, so dass nicht

darauf abzustellen ist.
9. Aussagen des Mitbeschuldigten C. und vorlaufige Wirdigung

Anlasslich der polizeilichen Hafteinvernahme vom 28. Juli 2018 fuhrte der Mit-
beschuldigte C.  bloss aus, er habe in der Tatnacht viel Bier getrunken. Sie
hatten um 20.00 Uhr damit angefangen. Er sei betrunken gewesen (Urk. 3/1 Fra-
gen 8-10). Zur Auseinandersetzung wie auch zum Tathergang machte C._
keine Aussagen (Urk. 3/1 Fragen 17 ff.). Auch an der staatsanwaltschaftlichen
Hafteinvernahme vom gleichen Tag wollte sich C._  weder zur Auseinander-
setzung noch zum Tathergang aussern (Urk. 3/2 Fragen 11 ff.). Bezuglich seiner
Kleidung bestatigte er lediglich, dass er die ganze Nacht Uber die auf dem vorge-
haltenen Foto ersichtlichen Kleider getragen habe (Urk. 3/2 Frage 21 f.). Gleich
verhielt es sich anldsslich der Konfrontationseinvernahme vom 15. November
2018. C.___ teilte einzig mit, dass er "nichts zu sagen" habe (Urk. 2/3 S. 2 ff.).
Schliesslich verweigerte er an der erstinstanzlichen Hauptverhandlung und auch
an der Berufungsverhandlung erneut ganzlich Aussagen zur Sache (vgl. Prot. | S.
11 f. und Urk. 92 S. 7 ff. je im Parallelverfahren SB190377). Entsprechend entfallt

eine Wurdigung.
10. Gesamtwdirdigung

Neben den Aussagen von Privatklager, Zeuge E._ und Zeugin D.__ wird
der Anklagevorwurf durch das IRM-Gutachten zur kérperlichen Untersuchung des
Privatklagers vom 17. August 2018 (Urk. 6/4) sowie die Aufnahme der erlittenen
Verletzungen (Urk. 1/2 S. 3) gestutzt. Die dokumentierten Verletzungen werden
vom Beschuldigten, der seine Auseinandersetzung mit dem Privatklager am fru-
hen Morgen des 27. Juli 2018 nicht grundsatzlich bestreitet (Urk. 2/1 Frage 42;
Urk. 2/2 Frage 15; Urk. 2/3 S. 4 f., Prot. | S. 12), nicht angezweifelt und lassen
sich ohne Weiteres mit den Schilderungen der weiteren Beteiligten in Uberein-
stimmung bringen. Seine Tatbeteiligung ergibt sich wiederum aus den Aussagen
des Opfers und jenen der Zeugen E._ und D.__ sowie ebenfalls aus dem

Verletzungsbild des Privatklagers. Wie dargelegt, sind die Zeugenaussagen be-
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zuglich des Kerngeschehens detailliert, koharent und von hoher Glaubhaftigkeit.
Namhafte Divergenzen zwischen ihren Darlegungen bestehen keine. Abweichun-
gen betreffen Nebensachlichkeiten oder lassen sich zwanglos mit der unter-
schiedlichen Perspektive und/oder der individuellen Wahrnehmung erklaren, ohne
das gewonnene Gesamtbild zu triben. Das gilt insbesondere auch zur Frage der
als Tatwaffe verwendeten Flasche. Nach Angaben beider Zeugen steht unmiss-
verstandlich fest, dass es sich um eine grossere/grosse und massive Glasflasche
handelte, welche der Mitbeschuldigte C.  nach dem Privatklager geworfen
und ihm damit anschliessend auf den Kopf geschlagen hat. Dabei ist nochmals zu
betonen, dass die bezeichnete Getrankemarke irrelevant ist und eine kleine Bier-
flasche oder eine Plastikflasche als Wurf- und Schlaginstrument ausser Betracht
fallen, zumal ein Zerbrechen der Letzteren nicht moglich ist. Zudem war die
Flasche auch deshalb fraglos massiv, weil sie vorerst trotz Schlittern bzw. Landen

auf dem Asphalt noch intakt blieb.

In gesamthafter Wirdigung aller genannten Beweismittel verbleiben mit der Vor-
instanz keine vernlnftigen Zweifel, dass der Beschuldigte die ihm vorgeworfene

Tat begangen hat. Der Anklagesachverhalt ist erstellt.

IV. Schuldpunkt — Rechtliche Wiirdigung

1. Die Vorinstanz wurdigte das Verhalten des Beschuldigten als versuchte
schwere Korperverletzung im Sinne von Art. 122 in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1
StGB (Urk. 52 S. 32 ff., 37). Der Beschuldigte akzeptiert lediglich eine Schuldig-
sprechung wegen mehrfacher (einfacher) Korperverletzung im Sinne von Art. 123
StGB.

2.1 Der schweren Korperverletzung im Sinne von Art. 122 StGB macht sich
schuldig, wer einen Menschen lebensgefahrlich verletzt (Abs. 1) oder dessen
Korper, ein wichtiges Organ oder Glied verstimmelt, ein wichtiges Organ oder
Glied unbrauchbar macht oder das Gesicht eines Menschen arg und bleibend
entstellt (Abs. 2). In subjektiver Hinsicht ist fur die Erfullung des Tatbestandes der
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schweren Koérperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 1 und 2 StGB Vorsatz er-

forderlich, wobei Eventualvorsatz genugt.

2.2 Ein Versuch im Sinne von Art. 22 Abs. 1 StGB liegt vor, wenn der Tater
samtliche subjektiven Tatbestandsmerkmale (insbesondere Vorsatz) erflllt und
seine Tatentschlossenheit manifestiert hat, ohne dass alle objektiven Tatbe-
standsmerkmale verwirklicht sind (BGE 137 IV 113 E. 1.4.2 mit Verweisen).

2.3 Vorsatzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen
und Willen ausfuhrt (Art. 12 Abs. 2 Satz 1 StGB). Vorsatzlich handelt bereits, wer
die Verwirklichung der Tat fir moéglich halt und in Kauf nimmt (Art. 12 Abs. 2
Satz 2 StGB). Nach standiger Rechtsprechung ist Eventualvorsatz gegeben,
wenn der Tater den Eintritt des Erfolgs beziehungsweise die Tatbestandsverwirk-
lichung fur mdglich halt, aber dennoch handelt, weil er den Erfolg fur den Fall sei-
nes Eintritts in Kauf nimmt, sich mit ihm abfindet, mag er ihm auch unerwiinscht
sein. Fur den Nachweis des Vorsatzes kann sich das Gericht — soweit der Tater
nicht gestandig ist — regelmassig nur auf dusserlich feststellbare Indizien und auf
Erfahrungsregeln stutzen, die ihm Rulckschllisse von den ausseren Umstanden
auf die innere Einstellung des Taters erlauben. Zu den ausseren Umstanden, aus
denen der Schluss gezogen werden kann, der Tater habe die Tatbestands-
verwirklichung in Kauf genommen, zahlen die Grosse des dem Tater bekannten
Risikos der Tatbestandsverwirklichung, die Schwere der Sorgfaltspflichtver-
letzung, die Beweggrunde des Taters und die Art der Tathandlung. Je grosser die
Wahrscheinlichkeit der Tatbestandsverwirklichung ist und je schwerer die Sorg-
faltspflichtverletzung wiegt, desto eher darf gefolgert werden, der Tater habe die
Tatbestandsverwirklichung in Kauf genommen (BGE 137 IV 1 E. 4.2.3; 135 IV 12
E. 2.3.2; 134 IV 26 E. 3.2.2, je mit Hinweisen). Das Gericht darf vom Wissen des
Taters auf den Willen schliessen, wenn sich dem Tater der Eintritt des Erfolgs als
so wahrscheinlich aufdrangte, dass die Bereitschaft, ihn als Folge hinzunehmen,
vernunftigerweise nur als Inkaufnahme des Erfolgs ausgelegt werden kann
(BGE 137 IV 1 E. 4.2.3 mit Hinweis; 1351V 12 E. 2.3.2; 134 IV 26 E. 3.2.2, je mit
Hinweisen; Urteile des Bundesgerichts 6B_1062/2017 vom 26. April 2018
E. 2.1.2,6B_261/2017 vom 13. November 2017 E. 2.2 a.E.).
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Eventualvorsatz kann indessen auch vorliegen, wenn der Eintritt des tat-
bestandsmassigen Erfolgs nicht in diesem Sinne sehr wahrscheinlich, sondern
bloss mdglich war. Doch darf nicht allein aus dem Wissen des Taters um die M6g-
lichkeit des Erfolgseintritts auf dessen Inkaufnahme geschlossen werden. Viel-
mehr mussen weitere Umstande hinzukommen (BGE 133 IV 9 E. 4.1 mit Hin-
weisen; Urteil des Bundesgerichts 6B_261/2017 vom 13. November 2017 E. 2.2
a.E.). Solche Umstande liegen namentlich vor, wenn der Tater das ihm bekannte
Risiko nicht kalkulieren und dosieren kann und das Opfer keine Abwehrchancen
hat (BGE 1331V 1 E. 4.5; 131 IV 1 E. 2.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_789/2018
vom 21. Januar 2019 E. 1.3.2).

3. Der Privatklager erlitt durch die Schlage und Tritte mit den Fausten, den
Flssen und der Flasche eine 4 cm lange Riss-Quetschwunde in der behaarten
Kopfhaut rechts, eine weitere 3 cm lange Riss-Quetschwunde an der Stirn rechts,
je mit Einblutungen in die Kopfhaut, sowie einen mehrteiligen Nasenbeinbruch
(vgl. IRM-Gutachten zur korperlichen Untersuchung des Geschadigten resp. Pri-
vatklagers vom 17. August 2018, Urk. 6/4). Hinweise auf weitere Verletzungen
wurden nicht festgestellt, insbesondere konnten eine Hirnverletzung und ein
Schadelbruch ausgeschlossen werden (Urk. 6/4 S. 2). Wie schon die Vorinstanz
korrekt erwog, stellen die Verletzungen des Privatklagers weder eine Verstimme-
lung, noch ein Unbrauchbarmachen eines wichtigen Organs oder Glieds, noch ei-
ne arge und bleibende Entstellung des Gesichts im Sinne von Art. 122 Abs. 2
StGB dar.

Anzufugen ist, dass die erlittenen Verletzungen auch keine schwere Korper-
verletzung gemass Art. 122 Abs. 1 StGB darstellen. Das wirde eine schwere
Schadigung des Korpers oder der korperlichen oder geistigen Gesundheit
bedingen (lebensgefahrliche Verletzung), was vorliegend nicht der Fall ist. Wie
dem mehrfach zitierten IRM-Gutachten (Urk. 6/4) zu entnehmen ist, werden die
dokumentierten Verletzungen am Kopf voraussichtlich innerhalb weniger Wochen,
eventuell unter Narbenbildung, abheilen. Bezlglich des klinisch diagnostizierten
Naseneinbruchs koénnen die Gutachterinnen jedoch nicht ausschliessen, dass

eventuell eine ausserlich sichtbare Veranderung der Nasenform bestehen bleibt.
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Aufgrund der nachgewiesenen Befunde liess sich sodann keine Lebensgefahr be-
legen (Urk.6/4 S. 5). Es fehlt damit am objektiven Tatbestandsmerkmal einer
schweren Korperverletzung. Die tatsachlichen Verletzungen kommen folglich
einer vollendeten (einfachen) Korperverletzung im Sinne von Art. 123 StGB

gleich.

Es bleibt zu prufen, ob ein vollendeter Versuch einer schweren Korperverletzung
im Sinne von Art. 122 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB vorliegt.

4.1 Im Rahmen der Prufung der Frage, welche Verletzungsfolgen der Beschul-
digte fir moglich gehalten und in Kauf genommen hat (subjektiver Tatbestand),
fuhrte die Vorinstanz das Nachstehende aus: Es sei notorisch, dass es sich beim
menschlichen Kopf um einen sehr sensiblen Korperteil handle. Eine massive Ein-
wirkung auf die obere Kopfhalfte oder den Hinterkopf kbnne rasch zu einer Ver-
letzung des Hirns flhren, bei welchem es sich um eines der zentralen und
wichtigsten Organe des Menschen handle. Heftige Faustschlage und Fusstritte
gegen den Kopf seien deshalb geeignet, eine schwere Korperverletzung im Sinne
von Art. 122 Abs. 1 StGB herbeizufihren (auch Urteil des Bundesgerichts
6B _954/2010 vom 10. Marz 2011 E. 3). Die Wahrscheinlichkeit einer schweren
Verletzung sei vorliegend derart gross gewesen, dass die Verhaltensweise des
Beschuldigten nicht anders interpretiert werden kdnne als zumindest Inkauf-
nahme, dem Privatklager eine schwere Verletzung im Kopfbereich zuzuflgen.
Ebenso habe der Beschuldigte gebilligt, dass C._  durch die Tritte und die
Schlage mit einer Flasche gegen den Kopf des Privatklagers dasselbe bewirken
konnte. Die Art und Weise der Tatbegehung lasse ebenfalls keine anderen
Schliusse zu. Dass der Privatklager keine schweren oder gar lebensbedrohliche
Verletzungen erlitten habe, beruhe einzig auf einem glicklichen Zufall. Ob der
Beschuldigte auch im konkreten Moment der Tatausflihrung an die Mdglichkeit
schwerer Verletzungen dachte, spielt gemass der Vorinstanz, die sich auf die
massgebende Literatur und Rechtsprechung abstutzt (DONATSCH/TAG, Straf-
recht |, 9. Aufl., Zurich 2013, S. 113 f.; PK StGB-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, 3. Aufl.,
Zurich 2018, Art. 12 N 4), keine Rolle. Vielmehr genlige ein sogenanntes "Mitbe-

wusstsein". Der Tater brauche sich die betreffenden Merkmale im Moment seines
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Handelns nicht besonders zu vergegenwartigen, ein aktuelles Bewusstsein sei
nicht erforderlich. Ein solches Mitbewusstsein sei dem Beschuldigten jedoch ohne

Weiteres anzulasten.

Aufgrund der gesamten Umstande blieb fir die Vorinstanz einzig der Schluss,
dass der Beschuldigte mit einer schweren Verletzung des Privatklagers gerechnet
und den Erfolg zumindest in Kauf genommen hat. Der Beschuldigte habe mit
Eventualvorsatz gehandelt, so dass die subjektive Tatbestandsvoraussetzung er-
fullt sei (Urk. 52 S. 33 f.).

4.2 Diesen Erwagungen samt der Schlussfolgerung ist zuzustimmen, mit den

nachstehenden Erganzungen:

Vorliegend sind mehrfache Faustschlage, Fusstritte und Schlage mit einer Fla-
sche je von sehr erheblicher Intensitat jeweils gegen den Kopf und das Gesicht
des Privatklagers zu beurteilen. Abwechslungsweise und zum Teil sogar simultan
sowie ohne jeglichen erkennbaren Anlass fielen gleich drei Tater uber das Opfer
her. Das Opfer war einer dreifachen Uberzahl von Angreifern und damit einer
grossen Ubermacht ausgesetzt. Das dauerte auch noch fort, als das Opfer bereits

wehrlos am Boden lag, sein Gesicht mit den Handen schitzend.

Schon die zwei Faustschlage des Beschuldigten A.__ ins Gesicht des Privat-
klagers, als dieser noch stand, erfolgten mit einiger Heftigkeit, der zweite kraft-
voller als der erste und nun auf die Nase des Opfers. Gemass dem erstellten
Sachverhalt bediente sich der Mitbeschuldigte C._  sodann einer massiven
Glasflasche, die er dem — aufgrund eines Schlages der dritten Taterschaft — be-
reits rickwarts taumelnden Privatklager an den Kopf warf, damit dessen Stirne
traf und den Privatklager dadurch ein erstes Mal zum Stlrzen brachte, worauf der
Beschuldigte A.__ und der dritte Tater gegen den am Boden befindlichen Pri-
vatklager traten. Nachdem der Beschuldigte A.  den sich wieder aufrichten-
den Privatklager durch einen Tritt gegen dessen Gesicht definitiv zu Boden ge-
streckt hatte, um dann noch von oben auf den Kopf des Opfers zu treten, schlug
der Mitbeschuldigte C._ mit der erneut aufgehobenen Flasche mindestens

zweimal gezielt auf dessen Kopf. Dabei schlug er dermassen kraftvoll, dass die
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Flasche am Schadel des Privatklagers zerbrach. Aufgrund des erstellten Sach-
verhalts erfolgten insbesondere die Schlage, auch die Schlage mit der Flasche,
und die Tritte gegen den bereits am Boden liegenden Privatklager aussergewdhn-
lich heftig, d.h. mit voller Wucht. Die Glasflasche wurde durch C.__ sowohl als
Wurf- wie auch als Schlaginstrument gegen den Privatklager eingesetzt. Die Art
und Weise der Verwendung machte die massive Glasflasche zu einem gefahrli-
chen Gegenstand. Dass sie im Zuge eines durch C.__ ausholenden Schlages
am Kopf des Opfers zerbarst, zeigt zusatzlich die enorme Wucht des Tatvorge-
hens. Der bereits durch die anfanglichen (milderen) Schlage geschwachte Privat-

klager hatte — auch angesichts der Tateribermacht — keine Chance.

Der Beschuldigte war sich bei diesem Geschehensablauf fraglos des grossen
Risikos einer schweren Korperverletzung seitens des Opfers bewusst. Es gehort
zum Allgemeinwissen, dass derartige, von mehreren Personen mit verschiedenen
Tatmitteln (Fauste, Fusse, Flasche) ausgefuhrten Prugelattacken auf einen wehr-
los am Boden liegenden Menschen schwerwiegende Folgen fur ihn haben kon-
nen. Dass das Opfer den Kopf mit den Handen zu schitzen versuchte, andert
nichts an der Einschatzung. Hande bieten offensichtlich kaum eine taugliche Bar-
riere gegen intensive Schlage mit grosseren/massiven Glasflaschen und deren
Kanten sowie Schuhrander bei heftigen Fusstritten, zumal mit den Handen ohne-
hin nur ein sehr begrenzter Teil des Kopfes abgeschirmt werden kann. Das gilt
umso mehr bei einer Mehrzahl von teilweise gleichzeitig agierenden Angreifern
aus entsprechend verschiedenen Richtungen. Es liegt eine schwere Sorgfalts-
pflichtverletzung vor. Die Tat ereignete sich ohne jeglichen Anlass und in sehr
brutaler Art und Weise. Der Eintritt des tatbestandlichen Erfolgs ist demnach klar-

erweise als sehr wahrscheinlich und nicht bloss als moglich einzustufen.

Die Verwirklichung des Risikos einer schweren Korperverletzung im Bereich des
Kopfes, wie beispielhaft in der Anklage umschrieben (vgl. Urk. 23 S. 5), musste
sich dem Beschuldigten unter all diesen Umstanden als so wahrscheinlich auf-
drangen, dass seine Bereitschaft, sie als Folge hinzunehmen, vernunftigerweise
nur als Inkaufnahme des Erfolgs, mithin einer schweren Korperverletzung, gedeu-

tet werden kann. Er wollte dies gemeinsam mit dem Mitbeschuldigten C.



- 31 -

(und der dritten Taterschaft) bzw. nahm es zumindest in Kauf und hiess dabei die

Tathandlungen der andern Tater gut (vgl. die nachstehende Erw. V. 5.).

4.3 Der subjektive Tatbestand ist zu bejahen. Es liegt eine versuchte schwere

Korperverletzung vor.
5. Mittaterschaft

5.1 Ubereinstimmend mit der grundséatzlich vertretenen Ansicht der Staats-
anwaltschaft wirdigte die Vorinstanz das Verhalten des Beschuldigten A._ in
rechtlicher Hinsicht als in Mittaterschaft begangene versuchte schwere Korper-
verletzung (vgl. Urk. 23 S. 4 f.; Urk. 37 S. 4 und 9; Urk. 52 S. 33 und 39).

5.2 Die Verteidigung stellt Mittaterschaft nach wie vor in Abrede (Urk. 66 S. 2 f.).
Sie bestreitet einen gemeinsamen Vorsatz der drei Tater, "Menschen schwer zu-
sammen zu schlagen". Der Flaschenwurf sei gemass Zeugenaussagen sehr
spontan erfolgt und nicht einmal die Zeugen hatten ausgesagt, dass sich die drei
Tater gekannt hatten. Der Exzess von andern konne vorliegend dem Beschuldig-
ten nicht angerechnet werden, abgesehen davon, dass die beiden Haupttater
bzw. wohl alle Beteiligten betrunken gewesen seien. Zudem fehlt gemass der Ver-

teidigung bezuglich Mittaterschaft eine korrekte Anklage (Urk. 37 S. 8 f.).

5.3 Mittaterschaft wird definiert als gleichwertiges koordiniertes Zusammenwir-
ken bei der Begehung einer Straftat, so dass als Mittater erscheint, wer bei der
Entschliessung, Planung oder Ausfuhrung eines Delikts vorsatzlich und in mass-
gebender Weise mit anderen Tatern zusammenwirkt, so dass er als Hauptbetei-
ligter dasteht (Praxiskommentar StGB-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, 3. Aufl., Zurich/
St. Gallen 2018, Vor Art. 24 N 10 ff.; BGE 108 IV 88 E. 2b; Urteil des Bundes-
gerichts 6B_895/2008 vom 14. April 2009 E. 3.2). Damit von Tatherrschaft ausge-
gangen werden kann, muss der Betreffende somit wenigstens in einem dieser
drei Stadien in fur die Tat massgebender Weise mit den anderen Tatern zusam-
menwirken. Wann dies der Fall ist, ist letztlich aufgrund einer wertenden Beurtei-
lung der gesamten Umstande zu entscheiden. Was die Deliktsausfuhrung betrifft,

ist insbesondere die Rolle zu berlcksichtigen, die ein Beteiligter bei der Aus-
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fuhrung des Delikts innehatte (vgl. DONATSCH/TAG, Strafrecht |, Verbrechenslehre,
9. Aufl., Zlrich 2013, § 15 S. 177 ff.).

In subjektiver Hinsicht setzt Mittaterschaft Vorsatz und einen gemeinsamen Tat-
entschluss vorkaus. Der gemeinsame Tatentschluss braucht nicht ausdricklich zu
sein, er kann auch bloss konkludent bekundet werden, wobei Eventualvorsatz ge-
nugt (BGE 130 IV 58 E. 9.2.1 S. 66; 126 IV 84 E. 2c/aa S. 88; je mit Hinweisen).
Der Mittater braucht an der ursprunglichen Entschlussfassung nicht von Anfang
an mitgewirkt zu haben, er kann sich den Tatentschluss auch erst sukzessive zu
eigen machen (BSK StGB I-FORSTER, 4. Aufl., Basel 2019, Vor Art. 24 N 12 mit
Hinweisen). Kausale Tatbeitrage werden dem anderen Mittater angerechnet, auch
wenn er zum besagten Zeitpunkt die Tatherrschaft nicht mehr inne hat, voraus-
gesetzt, die Taten stehen in einer engen zeitlichen, raumlichen und sachlichen
Beziehung (BGE 108 IV 88 E. 2b S. 93; Urteile des Bundesgerichts 6B_405/2011
vom 24. Januar 2012 E. 2.5.2 und 6B_885/2008 vom 14. April 2009 E. 3.2).

5.4 Mit der Vorinstanz (Urk. 52 S. 33 und 39) steht die mittaterschaftliche Vor-

gehensweise ausser Frage.

Zunachst ist zu konstatieren, dass in der Anklage mittaterschaftliches Handeln
mehrfach umschrieben ist (vgl. Urk. 23 S. 4 f.). Die Anklageschrift nennt mithin die
Sachverhaltselemente, welche zur Annahme von Mittaterschaft fuhren. Daran an-
dert nichts, wenn der Staatsanwalt vor Vorinstanz erwahnte, eine Mittaterschaft
brauche im vorliegenden Fall nicht (weiter) dargelegt zu werden, da der Beschul-
digte und C.___ , jeder bereits durch seine Handlungen alleine, den Tatbestand
der versuchten schweren Korperverletzung erfullen wirden (Urk. 36 S. 4). Letzte-
res trifft wie aufgezeigt zu, hat doch der Beschuldigte mit seinem hartnackig pro-
vokativen Verhalten den Streit angezettelt, mit den initialen Faustschlagen ebenso
die korperliche Auseinandersetzung, und sich anschliessend gleichermassen re-
levant durch mit voller Wucht ausgefuhrte, gezielte Faustschlage und Fusstritte
bis zuletzt an den Attacken auf den Privatklager beteiligt. Dabei war er massge-
blich daflr verantwortlich, dass der Privatklager definitiv zu Boden ging. Er nahm
daher eine tragende und auch umfassende Rolle ein und steht als Hauptbeteilig-

ter da (vgl. vorne Erw. Ill. 5. ff. und IV. 4.). Die Mittaterschaft vertretende Anklage
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wird auch nicht dadurch relativiert, dass der Staatsanwalt an anderer Stelle von
einem "allfalligen Mangel" des Nachweises der Mittaterschaft des Beschuldigten
an den letzten Flaschenschlagen spricht (Urk. 36 S. 9). Im Ubrigen tangiert die
Qualifikation der Taterschafts- resp. Teilnahmeform — als Rechtsfrage — das An-
klageprinzip nicht (Urteil des Bundesgerichts 6B_112/2018 vom 4. Marz 2019 E.
7.2).

Gemass der erwahnten bundesgerichtlichen Rechtsprechung bewirkt das Kon-
zept der Mittaterschaft eine materiellrechtlich begrindete Beweiserleichterung bei
der Zurechnung von Teilaspekten einer Tat an die Mittater. Fuhren verschiedene
Personen gemeinsam strafbare Handlungen aus und dies erst noch — wie hier —
in einem engen ortlichen, zeitlichen und sachlichen Zusammenhang, schneidet
das Institut der Mittaterschaft einem Mittater den Einwand ab, es habe jeweils ein
Anderer die fragliche Teilhandlung ausgefihrt. Insbesondere geht die Argumen-
tation fehl, er konne daflr nicht zur Rechenschaft gezogen werden, denn er habe
das weder getan noch davon auch nur Kenntnis gehabt und mit den eigenen
Handlungen keine schwere Verletzung gewollt bzw. in Kauf genommen. Ebenso
wenig kann von einem Exzess der Mittater, namentlich C.__ s, die Rede sein.
Denn es steht aufgrund des erstellten Sachverhalts fest, dass der Beschuldigte im
Wissen um das Hinzukommen weiterer Tater und deren Aggressivitat auch das
eigene Tathandeln fortsetzte und in gemeinsamer Ubermacht schwere Verletzun-
gen des Privatklagers auch durch Handlungen der Mitbeschuldigten in Kauf
nahm. Es ist nicht erkennbar, dass er das Verhalten der ihn unterstitzenden An-
greifer missbilligt oder sie gar von ihrem Tun abgehalten hatte. Folglich sind na-
mentlich auch die Attacken auf den Privatklager mit der Flasche durch C._
dem Beschuldigten A.__ anzurechnen, auch wenn er die Handlungen nicht
selber ausflhrte und in jenen Momenten diesbeziglich keine Tatherrschaft inne-
hatte. Schon das Zusammenwirken im konkludenten Handeln begrindet Mittater-
schaft. Weder mussten sich die Tater vorher personlich kennen noch bedurfte es
einer Absprache oder einer (kurzfristigen) Planung (vgl. auch Urteil des Bundes-
gerichts 6B_1062/2017 vom 26. April 2018 E. 2.2.2). Vorliegend sind wie gesehen
die eine Mittaterschaft begrindenden Tatsachen nachgewiesen, Mittaterschaft ist

gegeben. Daher muss auch nicht jedem Beteiligten jede Teilhandlung des kom-
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plexen dynamischen Tatgeschehens im Detail nachgewiesen und akribisch zuge-
ordnet werden. Die Folge der Mittaterschaft ist wie erwahnt, dass jedem Mittater
die gesamte Handlung bzw. das ganze Geschehen zugerechnet wird (Urteil des
Bundesgerichts 6B_27/2020 vom 20. April 2020, E. 1.3.2 mit Hinweisen). Es ist
zudem nicht mehr nur von einem Mitbewusstsein, sondern von einem abwechs-

lungsweisen Handeln der Mitbeschuldigten A. , C. und des unbekann-

ten Dritten auszugehen (vgl. dazu Einwand der Verteidigung in Urk. 66 S. 2).

6. Die Verteidigung macht weiter geltend, der Beschuldigte sei aufgrund der
Alkohol-intoxikation lediglich vermindert schuldfahig gewesen (Urk. 37 S. 6;
Urk. 53; Urk. 66 S. 4). Die Vorinstanz ist nach Darlegung der theoretischen
Grundlagen und einlasslicher Wardigung der relevanten Beweismittel — Rapport
der Stadtpolizei Zurich vom 27. Juli 2018 (Urk. 1/1), arztlicher Bericht des IRM zur
Blutalkoholanalyse betreffend den Beschuldigten A._ vom 16. November
2018 (Urk. 7/6), der vom IRM verwendeten Stadien der akuten Alkoholwirkungen
(Urk. 7/4 S. 3), der Zeugenaussagen (vgl. vorne Erw. Ill. 5. ff.) sowie der (rudi-
mentaren) Angaben des Beschuldigten zu seinem Alkoholkonsum in der Tatnacht
(Urk. 2/1 Fragen 6-8, 48; Urk. 2/2 Fragen 27 und 38; Urk. 2/3 S. 10 f.) — zum
Schluss gelangt, dass der Beschuldigte bis zu einem gewissen Grad noch steue-
rungsfahig und voll einsichtsfahig gewesen und dass die verminderte Schuld-
fahigkeit bei der Strafzumessung zu berlcksichtigen sei (Urk. 52 S. 34-37).
Dem ist grundsatzlich und ohne Erganzung zuzustimmen (vgl. nachfolgende
Erw. V. 2.2).

7. In Bestatigung des angefochtenen Urteils ist der Beschuldigte der versuch-
ten schweren Korperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 1 StGB in Verbindung
mit Art. 22 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen.

V. Strafzumessung und Vollzug

1. Die Vorinstanz hat sich umfassend und korrekt zu den Grundsatzen der
Strafzumessung geaussert, insbesondere auch zur Unterscheidung zwischen ob-

jektiver und subjektiver Tatschwere sowie Tat- und Taterkomponente. Auf diese
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Ausflihrungen kann ohne Erganzung verwiesen werden (Urk. 52 S. 37 f.). Ab-
weichend zum angefochtenen Urteil, wo noch das alte, bis 31. Dezember 2017
geltende Recht zitiert wird, ist festzuhalten, dass sich der vorliegend anwendbare
ordentliche Strafrahmen gemass dem seit 1. Januar 2018 in Kraft stehenden neu-
en Sanktionenrecht von sechs Monaten bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe er-
streckt (Art. 122 Abs. 4 StGB). Die zu berucksichtigenden Strafmilderungsgriinde
der versuchten Tatbegehung (Art. 22 Abs. 1 StGB) und der verminderten Schuld-
fahigkeit (Art. 19 Abs. 2 StGB) sind mangels besonderer Umstande Uberein-
stimmend mit der Vorinstanz innerhalb des ordentlichen Strafrahmens straf-

mindernd zu berucksichtigen.
2. Tatkomponente
2.1 Objektive Tatschwere

Zur objektiven Tatschwere hat die Vorinstanz zunachst den deliktischen Erfolg
berucksichtigt. Sie fuhrte unter Hinweis auf das IRM-Gutachten zur korperlichen
Untersuchung des Privatklagers (vgl. Urk. 6/4) aus, dieser habe durch die
Schlage und Tritte mit den Fausten, den Flussen und der Flasche eine 4 cm lange
Riss-Quetschwunde in der behaarten Kopfhaut rechts, eine weitere 3 cm lange
Riss-Quetschwunde an der Stirn rechts mit Einblutungen in die Kopfhaut sowie
einen mehrteiligen Nasenbeinbruch erlitten. Es hatten allerdings weder lebens-
gefahrliche Verletzungen vorgelegen, noch seien bleibende Schaden entstanden.
Dass die Verletzungen nicht gravierender gewesen seien, habe jedoch nicht vom
Verhalten des Beschuldigten abgehangen, sondern von einem blossen Zufall. Der
Beschuldigte habe den Privatklager mehrfach in den Kopfbereich geschlagen.
Auch als dieser bereits am Boden lag, habe der Beschuldigte ihn abermals ins
Gesicht geschlagen und mit Fusstritten von oben herab mehrfach gegen dessen
Kopf getreten. Damit habe der Beschuldigte ein betrachtliches Mass an Brutalitat,

Gewaltbereitschaft und krimineller Energie gezeigt (Urk. 52 S. 38 f.).

Dem ist mit einer kleinen Korrektur zuzustimmen: Die Vorinstanz geht von mehr-
fachem Auf-den-Kopf-Treten von oben herab aus, als der Privatklager bereits am

Boden lag. Eingeklagt ist aber nicht mehr als ein einmaliges derartiges Treten
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(Urk. 23 S. 4). Davon ist auszugehen. Anzufigen ist, dass die Vielzahl der Tat-
handlungen des Beschuldigten sich von allem Anfang an bis zuletzt erstreckten.
Er war es, der die Auseinandersetzung mit seinem provokativen Verhalten Uber-
haupt entfachte — er suchte den Streit geradezu (vgl. Urk. 37 S. 11) — und nur
durch das Eingreifen des Zeugen E._ gestoppt werden konnte (vgl. vorne
Erw. lll. und IV.). Seine Tatbeitrage sind als sehr gewichtig einzustufen. Ebenfalls
erschwerend kommt hinzu, dass die Tatausfuhrung durch mehrere Tater statt-
fand, was die Tatbeitrage des Beschuldigten im Rahmen der Tateribermacht und
der entsprechend unberechenbaren Dynamik als umso gefahrlicher erscheinen

|asst.

Beim objektiven Tatverschulden ist auch ein allfalliger Versuch zu beachten. Dass
es bei bloss versuchter Tatbegehung einer schweren Koérperverletzung blieb, ist
lediglich strafmindernd zu werten, denn es ist von vollendetem Versuch auszuge-
hen, welcher das Verschulden des Taters an sich unberuhrt Iasst. Gleichwohl hat
sich dieser Umstand hier merklich zugunsten des Beschuldigten auszuwirken.
Wahrend Art. 22 Abs. 1 StGB die Strafmilderung, das heisst den Wechsel in den
Sonderstrafrahmen des Art. 48a StGB, ins richterliche Ermessen stellt, sollte das
Ausbleiben des tatbestandsmassigen Erfolgs jedenfalls im Regelfall zu einer mil-
deren Strafe fuhren als derjenigen, auf die zu erkennen ware, wenn der Tater das
Delikt vollendet hatte. Das Mass der zulassigen Reduktion der Strafe beim vollen-
deten Versuch hangt dabei von der Nahe des tatbestandsmassigen Erfolgs und
den tatsachlichen Folgen der Tat ab. Die Reduktion der Strafe soll mit andern
Worten umso geringer sein, je naher der tatbestandsmassige Erfolg und je
schwerwiegender die tatsachliche Folge der Tat war (BSK StGB | - Niggli/Maeder,
4. Aufl. Basel 2019, Art. 22 N 28 mit Verweisen).

Wie schon die Vorinstanz zutreffend erwog (Urk. 52 S. 40 f.), ist es nicht dem Be-
schuldigten zu verdanken, sondern einzig dem blossen Zufall, dass die Ver-
letzungen vorliegend nicht gravierender ausfielen, sondern als tatsachliche Folge
lediglich eine einfache Korperverletzung resultierte. Angesichts des brutalen eige-
nen Vorgehens, der gleichgerichteten, nicht minder aggressiven Unterstlitzung

durch zwei weitere Personen und der nicht beeinflussbaren Dynamik infolge der
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Tateribermacht hatte der Beschuldigte keine Chance abzuschatzen oder gar zu
beeinflussen, welche Folgen seine Gewalteinwirkungen wie auch jene der Mittater
bzw. die Gesamtheit aller Attacken auf den Kopfbereich des Privatklagers zeitigen
wulrden. Akzentuiert wurde die fehlende Kontrollmdglichkeit durch seine starke
Alkoholisierung. Der Beschuldigte setzte den Privatklager somit einer hohen Ge-
fahrdung aus und nahm eine schwere Korperverletzung ohne Weiteres in Kauf.
Die IRM-Gutachterinnen merkten denn auch an, dass aus rechtsmedizinischer
Sicht Schlage bzw. Tritte gegen den Kopf grundsatzlich zu lebensbedrohlichen
Verletzungen (Schadelprellung, Blutungen unter oder Uber den Hirnhduten, Hirn-
gewebsverletzungen etc.) fuhren konnen (Urk. 6/4 S. 5). Der tatbestandsmassige
Erfolg war nicht fern. Dass die Tat im Versuchsstadium blieb, vermag daher die
Strafe innerhalb des ordentlichen Strafrahmens nur geringfligig zu mindern. Das
objektive Tatverschulden erweist sich als nicht mehr leicht. Allein gestlitzt darauf

wurde die Einsatzstrafe den teilbedingten Bereich deutlich Uberschreiten.
2.2 Subjektive Tatschwere

In subjektiver Hinsicht fuhrte die Vorinstanz zu Recht aus (Urk. 52 S. 39), der Be-
schuldigte habe ohne nachvollziehbaren Grund einen Streit mit dem Privatklager
provoziert und als erster zugeschlagen. Auch sei er nach den ersten Faustschla-
gen gegen das Gesicht des Privatklagers erneut zu ihm zurtickgekehrt, obwohl er
sich erst entfernt hatte und von einer weiteren Eskalation hatte absehen kénnen.
Damit sprach die Vorinstanz die Entscheidungsfreiheit des Beschuldigten an, die
fraglos stets uneingeschrankt wahrend des gesamten Vorfalls gegeben war.
Selbst wenn der Privatklager den Beschuldigten, wie von Letzterem behauptet,
vorgangig beleidigt haben sollte, so ist dies mit der Vorinstanz als Beweggrund
fur die nachfolgende Tat nicht nachvollziehbar. Die Tat ist vielmehr aus niederen
Beweggrinden erfolgt, zumal der Beschuldigte ohnehin der Initiator war und der
Privatklager sich hochstens (zulassigerweise) gegen die Aggression des
Beschuldigten verbal zur Wehr setzte, was kein Mitverschulden des Privatklagers
begrindet (Urteil des Bundesgerichts 6B_690/2019 vom 4. Dezember 2019
E. 1.3.2.). Der Beschuldigte hat offensichtlich Streitlust empfunden und zudem

brutal, unbeherrscht und triebhaft gehandelt. In den Teilaspekten Motiv und Ent-
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scheidungsfreiheit erhdht die subjektive Tatschwere das objektive Tatverschul-

den.

Dem Bezirksgericht folgend wirkt sich jedoch geringfugig verschuldensredu-
zierend aus, dass der Beschuldigte mit Eventualvorsatz handelte, mithin eine
schwere Korperverletzung des Privatklagers lediglich in Kauf nahm (vgl. BGE 136
IV 55, 60, m.w.H.). Marginal zugute zu halten ist dem Beschuldigten weiter, dass

er die Tat nicht von langer Hand geplant hatte, sondern spontan handelte.

Mit der Vorinstanz verschuldensmindernd ist schliesslich zu berlcksichtigen, dass
der Beschuldigte aufgrund des vorherigen Alkoholkonsums zusatzlich enthemmt
war (vgl. Urk. 52 S. 39 f.; auch vorne Erw. IV. 6.). Der Schuldvorwurf, welcher
dem Beschuldigten gemacht werden kann, ist — verglichen mit dem Schuldvorwurf
bei voller Schuldfahigkeit — im entsprechenden Ausmass geringer (BGE 136 IV 55
ff., 59 f., m.w.H.). Eine lineare Abstufung — im Sinne einer Reduktion von 25% bei
leichter, 50% bei mittlerer und 75% bei schwerer Verminderung — ist dabei jedoch
nicht vorzunehmen; vielmehr ist insbesondere die Ursache einer verminderten
Schuldfahigkeit zu gewichten (BGE 136 IV 55 f., 61 f.). Vorliegend ist von Bedeu-
tung, dass nicht etwa eine Persdnlichkeitsstérung, eine Suchtproblematik oder ei-
ne andere uUberdauernde Symptomatik zur Verminderung der Schuldfahigkeit
beim Beschuldigten fuhrte, sondern es ist von selbstverschuldeter Trunkenheit
auszugehen. Diese resultierte daraus, dass der Beschuldigte Uber einen Zeitraum
von mehreren Stunden ohne Anlass grosse Mengen Alkohol konsumierte
(Urk. 2/1 Fragen 6-8). Da Art. 263 StGB eine in selbstverschuldeter Unzurech-
nungsfahigkeit verubte Tat unter Strafe stellt, liegt es auf der Hand, dass sich eine
erhebliche Verminderung der Schuldfahigkeit, die selbstverschuldet herbeigefuhrt
wurde, bei der subjektiven Verschuldensbewertung auch weniger auswirkt, als

wenn es am entsprechenden Selbstverschulden fehlt.

Dass Trunkenheit bei ihm zu Delinquenz fuhren kann, war dem Beschuldigten aus
mehrfacher personlicher Erfahrung bestens bekannt. So erklarte er auf entspre-
chende Frage anlasslich seiner ersten Einvernahme vom 28. Juli 2018, meistens
Freitag und Samstag viel Alkohol zu trinken. Die ihm vorgehaltenen polizeilichen

Akten betreffend die Zeitspanne von ca. Mitte 2017 bis Mitte 2018, wonach er
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wiederholt wegen Trunkenheit in der Offentlichkeit polizeilich kontrolliert und des-
wegen (etwa aus der Stadt . ) weggewiesen worden war und es in alkoholi-
siertem Zustand auch zu diversen strafbaren Handlungen gekommen war — unter
anderem Belastigungen von Fahrgasten in Bahnhof und Bus, Sachbeschadigun-
gen und Diebstahl —, anerkannte er bereits in der ersten Einvernahme am Tag
des Ereignisses weitestgehend (Urk. 2/1 Fragen 14 ff., 17) und erneut vor Vor-
instanz (Prot. | S. 11). Auch betonte er anlasslich der Konfrontationseinvernahme
mehrere Monate spater: Er kdbnne nur sagen, dass alles nur passiert sei, weil
Alkohol im Spiel gewesen sei. Ware das nicht gewesen, dann ware alles nicht
passiert (Urk. 2/3 S. 10 f.; auch Prot. | S. 21). Er sei nicht hierhergekommen, dass
sein Leben hier wegen Alkohol ruiniert werde (Urk. 2/3 S. 11). Das Risiko, im Zu-
sammenhang mit Alkoholkonsum Delikte zu begehen, war dem Beschuldigten
aufgrund dieser wiederholten Vorfalle somit voll bewusst. Den Entscheid, den-
noch Alkohol zu konsumieren, traf er folglich ungeachtet dieses Hintergrund-
wissens. Es finden sich in den Akten keine Hinweise, dass der Beschuldigte nicht
gesund ware und der Entscheid pro Alkohol nicht aus freien Stlicken erfolgt ware.
Vor allem erklarte wiederholt, dass es ihm gut gehe und er zum Tatzeitpunkt kei-
ne Medikamente eingenommen habe (Urk. 2/1 Fragen 4 f.; Urk. 2/2 Frage 56). An
dieser Stelle ist auch nochmals hervorzuheben, dass das Belastigen (Synonyme
sind unter anderem Anpdbeln, Reizen, Provozieren) von Personen bei Trunken-
heit dem Beschuldigten nicht personlichkeitsfremd ist und dass seine vehemente
Verneinung, er sei nicht so eine Person, die Streit suche, so etwas passiere ihm
zum ersten Mal im Leben, weder hier noch in seinem Heimatland habe er jemals
Streit gehabt (vgl. Urk. 2/2 Frage 43), als blosse Schutzbehauptung zu taxieren

ist.

Unter all diesem Umstanden rechtfertigt sich nicht mehr als eine moderate Straf-
reduktion wegen verminderter Schuldfahigkeit. Dies auch deshalb, weil die
Schwelle zur verminderten Schuldfahigkeit von 2 Gewichtspromille beim hier
massgeblichen Mittelwert von 2.03 Gewichtspromille (vgl. Urk. 52 S. 36) nur mar-

ginal Uberschritten wurde.
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2.3 Fazit Tatkomponente

Die subjektive Tatschwere vermag das objektive Tatverschulden insgesamt zu re-
lativieren. Das Tatverschulden kann innerhalb des weiten, bis zehn Jahre rei-
chenden Strafrahmens noch knapp als leicht bezeichnet werden. Im Einklang mit
der Vorinstanz rechtfertigt es sich, die Einsatzstrafe aufgrund der Tatkomponente
noch im untersten Drittel des Strafrahmens anzusiedeln, mithin bei 36 Monaten

Freiheitsstrafe.
3. Taterkomponente

3.1 Zum Werdegang und den personlichen Verhaltnissen des Beschuldigten
kann vollumfanglich auf die Ausfuhrungen der Vorinstanz verwiesen werden
(Urk. 52 S. 41). Aktualisierend fuhrte der Beschuldigte an der Berufungsverhand-

lung aus, Velos in der Firma J. in K. [Ort] zu reparieren und dafur

Fr. 500.— zu erhalten. Zudem werde er vom Sozialamt unterstitzt. Im Weiteren
habe er seit 8 Monaten eine Freundin namens "L. ", welche in M. [Ort]
lebe (Urk. 65A S. 3). Diese Biografie des Beschuldigten wirkt sich mit der

Vorinstanz strafzumessungsneutral aus.

3.2 Die Vorstrafenfreiheit ist praxisgemass ebenfalls strafzumessungsneutral zu
werten (Urk. 52 S. 41).

3.3 Zum Nachtatverhalten ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass kein Ge-
standnis vorliegt und der Beschuldigte lediglich im Schlusswort eine allgemeine
Entschuldigung anfugte (Prot. | S. 21). Daraus spricht weder aufrichtige Reue
noch Einsicht in das Unrecht seiner Tat. Das Nachtatverhalten kann dem Be-

schuldigten nicht zugutegehalten werden.

3.4 Eine besondere Strafempfindlichkeit, die zu berucksichtigen ware, ist nicht

ersichtlich.

3.5 Die taterbezogenen Elemente bleiben ohne Einfluss auf die Strafzu-

messung.
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4. In gesamthafter Wurdigung der Strafzumessungsfaktoren resultiert eine

Freiheitsstrafe von 36 Monaten.

5. An diese Freiheitsstrafe sind 363 Tage Untersuchungs- und Sicherheitshaft
sowie vorzeitiger Strafvollzug anzurechnen (Art. 51 StGB; 27. Juli 2018 bis und
mit 24. Juli 2019; vgl. Urk. 52 S. 42 und vorne Erw. |. 1.).

6. Vollzug

Mit zutreffenden Hinweisen auf die theoretischen Grundlagen und in korrekter
Wirdigung der konkreten Umstande hat die Vorinstanz dem Beschuldigten
als Ersttater die notwendige gunstige Prognose gestellt und den Vollzug der
36-monatigen Freiheitsstrafe im Umfang von 24 Monaten aufgeschoben (Urk. 52
S. 42 f.). Fir die restlichen 12 Monate ordnete sie den Vollzug an. Diese Rege-

lung ist angemessen und ohne Weiteres zu bestatigen.

Erganzend ist vorzumerken, dass der Beschuldigte den vollziehbaren Strafanteil

von 12 Monaten Freiheitsstrafe wie eben erwahnt inzwischen verbusst hat.

Entgegen der Auffassung der Vorinstanz ist die Probezeit fur den bedingten Teil
der Strafe auf das gesetzliche Minimum von zwei Jahren (vgl. Art. 44 Abs. 1
StGB) und nicht auf drei Jahre festzusetzen, da es sich beim Beschuldigten wie

erwahnt um einen Ersttater handelt.

VI. Landesverweisung und Ausschreibung im SIS

1.  Die gesetzlichen Grundlagen sind im angefochtenen Urteil wiedergegeben,

worauf verwiesen werden kann (Urk. 52 S. 44 f.).

2.  Der aus Eritrea stammende Beschuldigte hat sich einer versuchten schwe-
ren Korperverletzung im Sinne von Art. 122 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB
schuldig gemacht. Schwere Korperverletzung zahlt zu den Katalogtaten (Art. 66a
Abs. 1 lit. b StGB). Auch die bloss versuchte Begehung einer Katalogtat ist von
Art. 66a Abs. 1 StGB erfasst, und die Landesverweisung ist auch unabhangig da-

von anzuordnen, ob die Strafe bedingt oder unbedingt ausgesprochen wurde
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(BGE 144 IV 168 E. 1.4.1; Urteile des Bundesgerichts 6B_1024/2019 vom
29. Januar 2020 E. 1.3.1 und 6B_841/2019 vom 15. Oktober 2019 E. 1.1). Damit
ist der Beschuldigte gemass Art. 66a Abs. 1 lit. b StGB grundsatzlich des Landes

zu verweisen. Es liegt ein Fall der obligatorischen Landesverweisung vor.

Von der Landesverweisung kann gemass Art. 66a Abs. 2 StGB "ausnahmsweise"
abgesehen werden, wenn sie kumulativ [1] einen "schweren personlichen Harte-
fall" bewirken wurde (vgl. nachfolgende Erw. VI. 3.) und [2] "die Offentlichen
Interessen an der Landesverweisung gegenlber den privaten Interessen des
Auslanders am Verbleib in der Schweiz nicht Uberwiegen" (vgl. nachfolgende
Erw. VI. 4.). Die Hartefallklausel ist restriktiv anzuwenden (BGE 144 IV 332
E.3.3.1 S.340, publ. in: Pra 6/2019 S. 698; Urteil des Bundesgerichts
6B_1474/2019 vom 23. Marz 2020 E. 1.2). Dabei ist anhand der gangigen Integ-
rationskriterien eine Einzelfallprifung vorzunehmen (Urteil des Bundesgerichts
6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.2 mit Hinweisen, E. 1.3.6). Von einer
Landesverweisung kann ferner abgesehen werden, wenn die Tat in entschuldba-
rer Notwehr (Art. 16 Abs. 1 StGB) oder in entschuldbarem Notstand (Art. 18
Abs. 1 StGB) begangen wurde (Art. 66a Abs. 3 StGB). Gemass erstelltem Sach-
verhalt fallt Letzteres zum Vorneherein ausser Betracht, so dass sich eine ent-

sprechende Prufung erlbrigt.
3.  Hartefallprifung

3.1 Die Verteidigung stellt sich wie vor Vorinstanz auf den Standpunkt, es sei
gestutzt auf die Hartefallklausel nach Art. 66a Abs. 2 StGB von der Anordnung ei-
ner Landesverweisung abzusehen. Zur Begrundung wird im Wesentlichen geltend
gemacht, dass ein Ruckschiebungsverbot fur Militdrdeserteure und illegal aus
Eritrea Ausgereiste gemass des Non-Refoulement-Prinzips gelte, welches
zwingendes Volkerrecht darstelle. Allein die Verletzung dieses Prinzips konne als
Hartefall gewertet werden. Hinzu komme, dass der Beschuldigte seine Heimat
illegal verlassen habe und er bei einer allfalligen Ausschaffung in einer (noch)
nicht vor-aussehbaren Zukunft eine unmenschliche Behandlung erleiden musste;
zuerst mehrere Jahre Gefangnis und danach ein Wiedereinzug ins Militar. Es
gehe dabei auch um Verstosse gegen Art. 3 AsylG sowie Art. 3 und Art. 4 EMRK.
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Auch weise das UNHCR darauf hin, dass die Schwelle von Art. 5 Abs. 2 AsylG
sehr hoch angesetzt werden musse. Der Beschuldigte sei weder gemeingefahr-
lich noch gefahrde er die Sicherheit der Schweiz (Urk. 37 S. 12).

An der Berufungsverhandlung fuhrte der Verteidiger erganzend aus, dass einzig
und allein die Tatsache, dass eine im Asylwesen befahigte schweizerische Be-
horde 2016 den Beschuldigten als Fluchtling anerkannt habe, genlge, einen
Hartefall anzunehmen und deshalb von der Anordnung einer Landesverweisung
abzusehen sei (Urk. 66 S. 5).

3.2 In Bezug auf das Argument des drohenden Einzugs in den unmenschlichen
Militardienst in Eritrea ist mit der Vorinstanz (vgl. Urk. 52 S. 46) auf die Praxis des
Bundesverwaltungsgerichts hinzuweisen, wonach es sich beim eritreischen
Nationaldienst weder um Sklaverei noch um Leibeigenschaft im Sinne von Art. 4
Abs. 1 EMRK handle (BVGer-Urteil vom 10. Juli 2018 E-5022/2017 E. 6.1.4). Es
bestehe auch kein generelles Risiko von Folter oder einer unmenschlichen Be-
handlung (BVGer-Urteil vom 10. Juli 2018 E-5022/2017 E. 6.1.6). Ein erhebliches
Risiko einer Bestrafung bei einer Ruckkehr gestutzt auf asylrelevante Motive sei
nur dann anzunehmen, wenn nebst der illegalen Ausreise weitere Faktoren hinzu-
treten wurden, welche die asylsuchende Person in den Augen der eritreischen
Behorden als missliebige Person erscheinen lassen (BVGer-Urteil D-7898/2015
E.5.1).

Uberdies bestatigte der EGMR im Urteil M.O. v. Switzerland vom 20. Juni 2017
die neue Praxis des BVGer in Bezug auf Art. 3 EMRK (Urteil des EGMR M.O. v.
Switzerland vom 20. Juni 2017, § 79 f.). Der EMGR fuhrte aus, dass bei einer
Ruckweisung nach Eritrea kein reales Risiko einer Folterbehandlung bestehe,

welches das Folterverbot in Art. 3 EMRK tangieren kdnnte.

Vorliegend ausserte der Beschuldigte als Grund flir seine Migration in die
Schweiz lediglich, dass er in seinem Heimatland Soldat gewesen sei, ins Militar
bzw. den Nationaldienst habe gehen missen und dass er aus dem Militardienst
desertiert sei. Nachdem er in den Militardienst eingezogen worden sei, sei er der

illegalen Ausreise aus Eritrea beschuldigt worden und dafir ins Gefangnis ge-
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kommen. Uber die Zeit im Militdr wollte er nicht sprechen. Er verweist damit im
Ergebnis nur auf seine illegale Ausreise (Urk. 2/2 Frage 49; Urk. 2/3 S. 12 f.; Prot.
I S.9). Irgendwelche individuell-konkret gefahrdende Umstande werden keine
dargelegt, geschweige denn substantiiert. Der allgemeine Hinweis der Vertei-
digung, dass der Beschuldigte bei einer allfalligen Ausschaffung in einer (noch)
nicht voraussehbaren Zukunft eine unmenschliche Behandlung erleiden musste
(mehrere Jahre Gefangnis und danach Wiedereinzug ins Militar), ist nicht mehr
als eine unbelegte Behauptung und begrindet keine individuell-personliche Ge-
fahrdung, weshalb nicht davon auszugehen ist, dass dem Beschuldigten bei der

Ruckkehr nach Eritrea Nachteile drohen wurden, die einen Hartefall nahelegen.

3.3 Zum konkreten, schweren personlichen Hartefall anhand der zu prifenden
gangigen Integrationskriterien ausserte sich die Verteidigung nur oberflachlich. An
der Berufungsverhandlung wurde dazu ausgeflhrt, es sei bekannt, dass
Fluchtlinge aus Eritrea erfahrungsgemass sehr lange Zeit fur eine gelungene
Integration bendtigten, wobei von der Verteidigung ein Zeitraum von bis zu
7 Jahren genannt wurde (Urk. 66 S. 5; Prot. Il S. 7). Bei dessen Beurteilung sind
unter Berucksichtigung der Rechtsprechung des Migrations-rechts insbesondere
Aspekte wie die Anwesenheitsdauer, die familiaren Verhaltnisse, die Arbeits- und
Ausbildungssituation, der Grad der Integration, die Reintegrationschancen im
Heimatland und die Resozialisierungschancen zu bertcksichtigen, wobei ab-
schliessend eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen ist (Urteil des Bundesgerichts
6B_1286/2017 vom 11. April 2018 E. 1.2; BRUN/FABBRI, Die Landesverweisung —
neue Aufgaben und Herausforderungen fur die Strafjustiz, recht 2017, S. 245f.
m.w.H.). Ein Hartefall ist gemass den zitierten Autoren bei der Gesamtbetrach-
tung zu bejahen, wenn die Summe aller durch die Landesverweisung verursach-
ten Schwierigkeiten den Betroffenen derart hart treffen wirden, dass ein Ver-
lassen der Schweiz bei objektiver Betrachtung zu einem nicht hinnehmbaren Ein-

griff fUhren warde.

Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass der heute 30-jahrige Beschuldigte im
August 2015 illegal einreiste (Urk. 2/1 Frage 13) und seit nunmehr knapp flnf

Jahren in der Schweiz lebt, wovon er ein Jahr in Haft bzw. im Strafvollzug
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verbrachte. Er besuchte fur 6 Monate einen Deutschkurs. Dass er dennoch und
trotz des bereits mehrjahrigen Aufenthalts in der Schweiz weder Deutsch spricht
noch versteht, durfte seinem ungenudgenden Integrationswillen zuzuschreiben
sein. Die Behauptung der Verteidigung an der Berufungsverhandlung, es sei
falsch, dass der Beschuldigte weder Deutsch spreche noch verstehe, ist in keiner
Weise belegt (Urk. 66 S. 5). Jedenfalls war eine Befragung des Beschuldigten
ohne Dolmetscher nicht moglich (vgl. Urk. 65A). Auch in wirtschaftlicher und sozi-
aler Hinsicht demonstrierte der Beschuldigte bisher kein Uberzeugendes Bemu-
hen um Stabilitdt und Anpassung. Zwar gab er an, sich um einen Job bemiht,
aber nichts gefunden zu haben. Als Beruf resp. Beschaftigung nannte er "Schaler”
(Urk. 2/2 Frage 46; Urk. 2/3 S. 12). Anlasslich der Konfrontationseinvernahme
vom 15. November 2018 erklarte er denn auch auf die Frage, was er verlieren
wulrde, das er in der Schweiz aufgebaut habe, er misse zugeben, dass er leider
bis jetzt nicht vieles habe erreichen konnen. Er sprach die Hoffnung hier in der
Schweiz an, die fur ihn zerstort warde (Urk. 2/3 S. 12). An der Berufungsverhand-

lung fuhrte der Beschuldigte aus, Velos in der Firma J. in K. AG zu

reparieren, wobei die Arbeit Uber das Sozialamt vermittelt worden sei. Er erhalte
Fr. 500.— und werde weiterhin vom Sozialamt unterstutzt (Urk. 65A S. 2 f.). Von
einer beruflichen bzw. wirtschaftlichen Integration kann daher nach wie vor keine
Rede sein. Ebenso wenig verfugt der Beschuldigte in der Schweiz Uber irgend-
welche verwandtschaftliche oder sonst vertiefte soziale Beziehungen, noch weist
er anderweitig einen speziellen Bezug zum Land auf. Auch diese Umstande zei-
gen auf, dass der Beschuldigte in der Schweiz kaum integriert, geschweige denn
verwurzelt ist. Seine Mutter lebe in Eritrea, sein Vater in Athiopien, die Geschwis-
ter wirden in Kanada und Deutschland wohnen (Urk. 65A S. 4). Er gibt an, in der
Schweiz viele Freunde zu haben, von verschiedenen Nationalitaten (Urk. 2/2 Fra-
gen 48 ff.). Dass er gemass seiner Aussage in der Tatnacht mit zwei Freunden
namens N. ~ und O. |, wohnhaft in P._ [Ortj und Q. [Ort],
nach Zurich in den Ausgang gefahren sei und unterwegs mit einem in R.__
[Ort] zusteigenden Portugiesen, dessen Name er nicht sagen konnte, seine Ober-
bekleidung getauscht habe (Urk. 2/1 Fragen 19 ff., 30 ff.), wobei all diese Perso-

nen nicht weiter aktenkundig sind, deutet auch nicht auf ein bestandiges Netz von



Freunden. Was den Mitbeschuldigten C._ betrifft, gab der Beschuldigte
schliesslich an, diesen zuvor nicht gekannt zu haben. Alles in allem ist nicht er-
sichtlich, dass der Beschuldigte in der Schweiz in personlicher Hinsicht integriert
ist. Daran andert auch der Umstand nichts, dass der Beschuldigte an der Beru-
fungsverhandlung angab, seit 8 Monaten eine Freundin namens "L. " zu ha-
ben, mit der er aber nicht zusammen lebe (Urk. 65A S. 3). Unter all diesen Um-
standen ist ein personlicher Hartefall im Sinne von Art. 66a Abs. 2 StGB zu ver-

neinen.

Selbst wenn ein schwerer personlicher Hartefall fir den Beschuldigten noch
knapp zu bejahen ware, wirden die offentlichen Interessen an der Landesverwei-
sung Uberwiegen. Beziehungen in der Schweiz, die der Beschuldigte etwa unter
dem Titel des "Familienlebens" oder der Achtung des Privatlebens im Sinne von
Art. 8 EMRK anrufen konnte, bestehen wie erwahnt keine. Seine Anwesenheit
ist mit rund 5 Jahren noch relativ kurz, und er ist weder ausbildungsmassig noch
beruflich, sozial oder kulturell hierorts auch nur ansatzweise verankert. Es kann
hingegen davon ausgegangen werden, dass er mit den Lebensverhaltnissen in
seinem Heimatland nach wie vor vertraut ist. Dort hat er bis zur 10. Klasse die
Schule besucht, ungefahr drei Jahre als Pneu-Wechsler und spater im Laden sei-
ner Eltern gearbeitet. In der Heimat lebt seine Mutter. Sein Vater lebt in Athiopien
(Urk. 65A S. 4). Eine Reintegration und eine Resozialisierung in Eritrea erscheint
bei dieser Ausgangslage realistisch, zumal der Eindruck besteht, dass eine Sozia-
lisierung hierzulande gar nie stattfand. Eine Bedrohungssituation im Herkunftsland
ist wie gezeigt nicht gegeben. Zu den offentlichen Interessen ist festzuhalten,
dass zum einen die vom Beschuldigten begangene versuchte schwere Korper-
verletzung ein Verbrechen darstellt und damit als schwere strafbare Handlungen
einzustufen ist. Es liegt ein geradezu klassischer Anwendungsfall von Art. 66a
StGB vor: Ratio legis der Einfuhrung dieser Gesetzesbestimmung war unstreitig,
gefahrliche auslandische Tater aus dem Land zu entfernen und so die Bevolke-
rung zu schutzen. Wer sich derart wie im erstellen Sachverhalt verhalt, ist ein
solch gefahrlicher Tater und verdient keinen Schutz seiner persdnlichen Interes-
sen an einem Verbleib in der Schweiz. Aus diesem Grund ist er auch zu einer

mehrjahrigen Freiheitsstrafe zu verurteilen. Der Beschuldigte, auch wenn Erst-
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tater, stellt demnach eine Gefahr fir die 6ffentliche Ordnung dar. Ein weiterer ge-
wichtiger Aspekt hinsichtlich der offentlichen Interessen ist der Umstand, dass
sich der Beschuldigte trotz seines mehrjahrigen Aufenthalts in diesem Land kaum

zu integrieren vermochte.

3.4 Eine rechtskraftige Landesverweisung zur Folge, dass im Falle von Voll-
zugshindernissen eine betroffene Person ihr Aufenthaltsrecht und alle Rechtsan-
spruche auf Aufenthalt in der Schweiz verliert und somit Gber keinen rechtlichen
Aufenthaltsstatus mehr verflgt (Art. 121 Abs. 3 BV; BBI 2013 5975/6006; auch
Art. 83 Abs. 9 AIG). Selbst ein Verharren in einem prekaren Nothilferegime be-
grundet aber keinen schweren personlichen Hartefall im Sinne von Art. 66a Abs. 2
StGB, da dem Beschuldigten jederzeit eine freiwillige Riuckkehr in sein Heimat-

land moglich ist, zumal er nichts dargetan hat, was dagegen sprechen wurde.

Auch dem Argument des Vollzugshindernisses kann sodann — Ubereinstimmend
mit der Vorinstanz — aus folgenden Grinden nicht gefolgt werden: Sowohl der
Systematik der Gesetzesbestimmungen als auch der Botschaft zur Anderung des
Strafgesetzbuchs und des Militarstrafgesetzes (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6
BV Uber die Ausschaffung krimineller Auslanderinnen und Auslander) vom
26. Juni 2013 (BBI 2013 5975), sind eine klare Trennung zwischen der Anordnung
der obligatorischen Landesverweisung einerseits (Art. 66a StGB) und deren
Vollzug andererseits (Art. 66d StGB) zu entnehmen (BBI 2013 5975/6006). Im
Gegensatz zur Hartefallklausel gemass Art. 66a Abs. 2 StGB erlaubt Art. 66d
Abs. 1 StGB den Vollzugsbehdorden gemass klarem Gesetzeswortlaut denn auch
lediglich den Aufschub des Vollzugs der obligatorischen Landesverweisung, nicht
aber ein ganzliches Absehen von dieser. Dies macht auch Sinn, sind doch die in
Art. 66d Abs. 1 StGB aufgefuhrten Vollzugshindernisse haufig voribergehender
Natur und konnen zwischen dem Entscheid Uber die Landesverweisung und de-
ren Vollzug sowohl hinzutreten als auch wegfallen. Uberdies liegen die Vollzugs-
hindernisse im Gegensatz zu den Hartefallgrinden in aller Regel nicht in den
personlichen Verhaltnissen des Beschuldigten, sondern vielmehr in der prekaren
Situation in dessen Heimatland. Wirde man Vollzugshindernisse gemass Art. 66d

Abs. 1 StGB entgegen dem klaren Gesetzeswortlaut als Hartefallgrinde zulassen,
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welche ein ganzliches Absehen von der obligatorischen Landesverweisung erlau-
ben bzw. gar gebieten, ware der Entscheid Uber die Anordnung der Landesver-
weisung somit von ausseren, nicht in der Person des Beschuldigten liegenden
Umstanden abhangig, die der Beschuldigte auch nicht beeinflussen kann. Dies

entspricht aber gerade nicht dem Sinn der Hartefallklausel.

Gemass Bundesgericht hat das Sachgericht die rechtliche Durchfihrbarkeit des
Wegweisungsvollzugs bzw. der Landesverweisung zu prifen und kann hierzu
nicht lediglich auf die Vollzugsbehoérde verweisen. Hierzu ist zu sagen, dass die
eritreischen Behorden zwar nach wie vor keine zwangsweise Ruckkehr ihrer
Staatsburger akzeptieren, eine freiwillige Ruckkehr ist jedoch moglich. Gemass
dem zitierten Koordinationsurteil des Bundesverwaltungsgerichts vom Juli 2018
(vgl. vorne Erw. VI. 3.2) stellt selbst eine drohende Einberufung in den eritrei-
schen Nationaldienst grundsatzlich kein Vollzugshindernis dar. In Eritrea herrscht
zudem derzeit keine Situation von Krieg, Burgerkrieg oder allgemeiner Gewalt,
weshalb die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs grundsatzlich zu bejahen ist
(https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/asyl/eritrea/faq.html [02.07.2020]). Die
vorgenommene Einzelfallprifung hat keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr-
dung oder gar eine existenzbedrohende Situation des Beschuldigten ergeben.
Der Vollzug der Landesverweisung ist vorliegend gestutzt auf die vorstehenden
Erwagungen — auch angesichts der intakten Gesundheit des Beschuldigten — folg-
lich zumutbar und auch verhaltnismassig (vgl. auch Art. 83 Abs. 4 AIG e contra-
rio). Dass der Beschuldigte praktisch nicht ausgeschafft werden kann, weil Eritrea
die Rucknahme aktiv verhindert (Urk. 37 S. 11), sondern derzeit nur freiwillig in

die Heimat zurlck kehren konnte, andert daran nichts.

4. Aufgrund des Gesagten ist der Beschuldigte in Anwendung von Art. 66a

Abs. 1 lit. b StGB des Landes zu verweisen.
5. Dauer der Landesverweisung

Gemass der bundesgerichtlichen Rechtsprechung soll die Dauer der Landesver-
weisung in einem adaquaten Verhaltnis zur Dauer der ausgefallten Freiheitsstrafe
stehen (Urteil des Bundesgerichts 6B_549/2019 vom 29. Mai 2019 E. 3; BGE 123
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IV 107 E. 3). Das ergibt sich auch aus dem in der Bundesverfassung verankerten
Verhaltnismassigkeitsprinzip (Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 36 Abs. 2 und 3 BV). Da vor-
liegend mit 3 Jahren eine Freiheitsstrafe unterhalb der Mitte des Strafrahmens,
der von 6 Monaten bis 10 Jahre Freiheitsstrafe reicht, auszusprechen ist, hat dies
auch fur die Landesverweisung mit einer moglichen Dauer von 5 bis 15 Jahren
(Urk. 66a Abs. 1 StGB Ingress) zu gelten. Die Landesverweisung ist dement-
sprechend — abweichend zur Vorinstanz (Urk. 52 S. 49) — auf 8 Jahre festzu-

setzen.
6. Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem

Mit zutreffender Begrindung, auf die zur Vermeidung unnotiger Wiederholungen
zu verweisen ist, hat die Vorinstanz die Ausschreibung der Landesverweisung im
Schengener Informationssystem (SIS) angeordnet (Urk. 52 S. 49). Das ist zu be-

statigen.

VII. Zivilanspriiche

Die Vorinstanz hat sich einlasslich mit den Zivilansprichen des Privatklagers be-
fasst und den Beschuldigten verpflichtet, dem Privatklager — unter solidarischer
Haftbarkeit mit dem Mitbeschuldigten C._ - Schadenersatz von Fr. 48.60 zu-
zuglich 5 % Zins gemass Art. 73 Abs. 1 OR ab dem Ereignistag (27. Juli 2018) zu
bezahlen. Im Mehrbetrag wurde der Privatklager mit seinem Schadenersatzbe-
gehren auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen. Zudem verpflichtete die
Vorinstanz den Beschuldigten seiner Anerkennung entsprechend (Urk. 37 S. 10),
dem Privatklager eine Genugtuung in der Hohe von Fr. 300.— zu bezahlen. Im
Mehrbetrag wurde das Genugtuungsbegehren abgewiesen (Urk. 52 S. 50-53).
Diese Regelungen erweisen sich in allen Teilen als korrekt und angemessen. Die
Verteidigung hat nichts vorgebracht, was zu einem abweichenden Ergebnis flh-
ren kénnte. Das angefochtene Urteil ist in diesen Punkten ohne Weiteres zu be-

statigen.
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VIIl. Kosten- und Entschadigungsfolgen

1. Bei diesem Verfahrensausgang ist die erstinstanzliche Kostenregelung ge-

mass den Dispositivziffern 13 und 14 zu bestatigen.

2. Der Beschuldigte unterliegt auch mit seinen Antrdgen im Berufungs-
verfahren weitestgehend. Das geringfugige Obsiegen hinsichtlich der Dauer der
Landesverweisung und der Dauer der Probezeit fallt nicht ins Gewicht. Daher sind
ihm auch die Kosten des Berufungsverfahrens aufzuerlegen. Die Kosten der amt-
lichen Verteidigung sind unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht nach Art. 135
Abs. 4 StPO einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen.

3. Fur die amtliche Verteidigung des Beschuldigten im Berufungsverfahren
werden Fr. 4'489.57 geltend gemacht (Urk. 64 und 67). Dieser Betrag ist aus-
gewiesen. Unter Bericksichtigung, dass der Aufwand der Verteidigung fir die
Berufungsverhandlung nur geschatzt wurde und hoher ausfiel, erscheint an-
gemessen, den amtliche Verteidiger ist mit insgesamt Fr. 5'000.— (inkl. MwSt.)

pauschal aus der Gerichtskasse zu entschadigen.

Es wird beschlossen:

1.  Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zurich, 1. Abteilung,

vom 5. Marz 2019 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:

"Es wird erkannt:

2. L]
3. L]
4. [.]



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Die sichergestellten Gegenstande, namentlich

- T-Shirt, Baumwolle weiss mit Aufdruck (Asservat-Nr. A011'707'429);
- Herrenhose, Blue Jeans "Smog" (Asservat-Nr. A011'707'430);
- ein Paar Sportschuhe, Marke "Nike" (Asservat-Nr. A011'707'441);

lagernd beim Forensischen Institut Zirich, sind dem Beschuldigten gestitzt auf Art. 267

Abs. 3 StPO auf erstes Verlangen herauszugeben.

Die sichergestellten Gegenstande, namentlich

- eine Herrenhose, Jeans-Shorts "Clockhouse" mit braunem Ledergurt "Tommy
Hilfiger" und 5-Franken Stiick (Asservat-Nr. A011'705'321);

- ein Paar Sportschuhe, Marke "Nike" (Asservat-Nr. A011'705'489);
- Halskette, goldfarben mit Steinanhdnger (Asservat-Nr. A001'705'490);

lagernd beim Forensischen Institut Zirich, sind dem Privatklager gestitzt auf Art. 267

Abs. 3 StPO auf erstes Verlangen herauszugeben.

Die unter der Polis-Geschafts-/Referenznummer K180727-040 / 73311076 sichergestellten
Asservate (Spuren und Spurentrager), lagernd beim Forensischen Institut Zirich, sind nach

Rechtskraft des Entscheids zu vernichten.
[...]
[...]

Die Entscheidgebuhr wird angesetzt auf:

Fr. 3'000.—; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 700.— Kosten Kantonspolizei

Fr. 2'500.— Gebiuhr Strafunters. §4 GebStrV
Fr. 2'578.35 Gutachten/Expertisen etc.

Fr. 46.—  Zeugenentschadigung

Fr. 13'785.— amtliche Verteidigung

Allfallige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.

Rechtsanwalt lic. iur. X. wird fir seine Aufwendungen als amtlicher Verteidiger des
Beschuldigten mit Fr. 13'785.— (inkl. Barauslagen und 7.7% MwSt.) aus der Gerichtskasse

entschadigt.
[...]
[...]

[Mitteilungen]
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[Rechtsmittel]"

Mundliche Eréffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.

Es wird erkannt:

Der Beschuldigte A. ist schuldig der versuchten schweren
Korperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1
StGB.

Der Beschuldigte wird bestraft mit 36 Monaten Freiheitsstrafe, wovon
363 Tage durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie vorzeitigen

Strafvollzug erstanden sind.

Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird im Umfang von 24 Monaten aufgescho-
ben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. Im Ubrigen (12 Monate) wird

die Freiheitsstrafe vollzogen.

Es wird vorgemerkt, dass der unbedingte Strafanteil von 12 Monaten bereits

verbusst ist.

Der Beschuldigte wird im Sinne von Art. 66a StGB fur 8 Jahre des Landes

verwiesen.

Die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssys-

tem wird angeordnet.

Der Beschuldigte wird verpflichtet, dem Privatklager B. unter
solidarischer Haftbarkeit mit dem Mitbeschuldigten C. Schadenersatz
von Fr. 48.60 zuzuglich 5 % Zins ab 27. Juli 2018 zu bezahlen. Im Mehrbe-

trag wird der Privatklager auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.

Der Beschuldigte wird verpflichtet, dem Privatklager B. Fr. 300.— zu-
zuglich 5% Zins ab 27. Juli 2018 als Genugtuung zu bezahlen. Im

Mehrbetrag wird das Genugtuungsbegehren abgewiesen.
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Die erstinstanzliche Kostenregelung (Dispositivziffern 13 und 14) wird besta-

tigt.

Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr. 3'000.—- ; die weiteren Kosten betragen:

Fr. 5'000.— amtliche Verteidigung.

Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme der Kosten der
amtlichen Verteidigung , werden dem Beschuldigten auferlegt. Die Kosten
der amtlichen Verteidigung werden einstweilen auf die Gerichtskasse ge-
nommen. Die Ruckzahlungspflicht des Beschuldigten bleibt gemass Art. 135
Abs. 4 StPO vorbehalten.

Mundliche Eroffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an

- die amtliche Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des
Beschuldigten (Ubergeben)

- die Staatsanwaltschaft | des Kantons Zurich (versandt)

- die Privatklagerschaft (versandt)

- das Migrationsamt des Kantons Zurich (versandt)

sowie in vollstandiger Ausfertigung an
- die amtliche Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des
Beschuldigten

- die Staatsanwaltschaft | des Kantons Zirich
- die Privatklagerschaft

und nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung

allfalliger Rechtsmittel an

- die Vorinstanz mit dem Ersuchen um Vornahme der notwendigen Mit-
teilungen gemass erstinstanzlichen Dispositivziffern 6-8

- den Justizvollzug des Kantons Zurich, Abteilung Bewahrungs- und
Vollzugsdienste

- das Migrationsamt des Kantons Zurich
- die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A



- die KOST Zurich mit dem Formular "Léschung des DNA-Profils und
Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs-
und Loschungsdaten

- das Institut fur Rechtsmedizin, Forensische Medizin & Bildgebung,
Referenz 1 und 2.

12. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollstandigen,
begrindeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung
des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundes-

gerichtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.

Obergericht des Kantons Zrich

|. Strafkammer
Zurich, 2. Juli 2020
Der Prasident: Die Gerichtsschreiberin:
lic. iur. R. Naef MLaw T. Kinzle

Zur Beachtung:
Der/die Verurteilte wird auf die Folgen der Nichtbewahrung wahrend der Probezeit aufmerksam gemacht:

Wurde der Vollzug einer Geldstrafe unter Ansetzung einer Probezeit aufgeschoben, muss sie vorerst nicht
bezahlt werden. Bewahrt sich der/die Verurteilte bis zum Ablauf der Probezeit, muss er/sie die Geldstrafe de-

finitiv nicht mehr bezahlen (Art. 45 StGB); Analoges gilt fiir die bedingte Freiheitsstrafe.

Eine bedingte Strafe bzw. der bedingte Teil einer Strafe kann im Ubrigen vollzogen werden (Art. 46 Abs. 1
bzw. Abs. 4 StGB),

- wenn der/die Verurteilte wahrend der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen begeht,

- wenn der/die Verurteilte sich der Bewahrungshilfe entzieht oder die Weisungen missachtet.



	Urteil vom 2. Juli 2020
	Urteil der Vorinstanz: (Urk. 52 S. 54 ff.)
	"Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte ist schuldig der versuchten schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB.
	2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 36 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis und mit heute 222 Tage durch Haft erstanden sind.
	3. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird im Umfang von 24 Monaten aufgeschoben. Im Übrigen wird die Freiheitsstrafe vollzogen. Die Probezeit wird auf 3 Jahre festgesetzt.
	4. Der Beschuldigte wird im Sinne von Art. 66a StGB für 10 Jahre des Landes verwiesen.
	5. Die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem wird angeordnet.
	6. Die sichergestellten Gegenstände, namentlich
	 T-Shirt, Baumwolle weiss mit Aufdruck (Asservat-Nr. A011'707'429);
	 Herrenhose, Blue Jeans "Smog" (Asservat-Nr. A011'707'430);
	 ein Paar Sportschuhe, Marke "Nike" (Asservat-Nr. A011'707'441);

	lagernd beim Forensischen Institut Zürich, sind dem Beschuldigten gestützt auf Art. 267 Abs. 3 StPO auf erstes Verlangen herauszugeben.
	7. Die sichergestellten Gegenstände, namentlich
	 eine Herrenhose, Jeans-Shorts "Clockhouse" mit braunem Ledergurt "Tommy Hilfiger" und 5-Franken Stück (Asservat-Nr. A011'705'321);
	 ein Paar Sportschuhe, Marke "Nike" (Asservat-Nr. A011'705'489);
	 Halskette, goldfarben mit Steinanhänger (Asservat-Nr. A001'705'490);

	lagernd beim Forensischen Institut Zürich, sind dem Privatkläger gestützt auf Art. 267 Abs. 3 StPO auf erstes Verlangen herauszugeben.
	8. Die unter der Polis-Geschäfts-/Referenznummer K180727-040 / 73311076 sichergestellten Asservate (Spuren und Spurenträger), lagernd beim Forensischen Institut Zürich, sind nach Rechtskraft des Entscheids zu vernichten.
	9. Der Beschuldigte wird verpflichtet, dem Privatkläger B._____ unter solidarischer Haftbarkeit mit dem Mitbeschuldigten C._____ Schadenersatz von Fr. 48.60 zuzüglich 5 % Zins ab 27. Juli 2018 zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird der Privatkläger auf den W...
	10. Der Beschuldigte wird verpflichtet, dem Privatkläger B._____ Fr. 300.– zuzüglich 5 % Zins ab 27. Juli 2018 als Genugtuung zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird das Genugtuungsbegehren abgewiesen.
	11. Die Entscheidgebühr wird angesetzt auf:
	Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.
	12. Rechtsanwalt lic. iur. X._____ wird für seine Aufwendungen als amtlicher Verteidiger des Beschuldigten mit Fr. 13'785.– (inkl. Barauslagen und 7.7% MwSt.) aus der Gerichtskasse entschädigt.
	13. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen diejenigen der amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt.
	14. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO.
	15. [Mitteilungen]
	16. [Rechtsmittel]"
	Berufungsanträge:  (Prot. II S. 3 f.)
	1. Es sei der Beschuldigte vom Vorwurf der versuchten schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 1 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB freizusprechen;
	2. Es sei der Beschuldigte der mehrfachen Körperverletzung i.S. von Art. 123 i.V. mit Art. 19 Abs. 2 StGB schuldig zu sprechen;
	3. Der Beschuldigte sei hierfür angemessen zu bestrafen;
	4. Von einer Landesverweisung sei abzusehen;
	5. Der Beschuldigte sei für die erlittene Überhaft zu entschädigen;
	6. Die Zivilansprüche der Privatklägerschaft seien abzuweisen;
	7. Es seien die Kosten des Verfahrens, inkl. Untersuchungskosten zusammen mit den Kosten der amtlichen Verteidigung auf die Gerichtskasse zu nehmen;
	Erwägungen:
	Der Verteidiger des Mitbeschuldigten C._____ äusserte ferner die Befürchtung, dass sich die Zeugen E._____ und D._____ – wohl unbewusst und nur in groben Zügen – aufeinander abgestimmt hätten, da sie sich bei der Polizei vor den Einvernahmen über ihre...
	Die Ausführungen D._____s zum Kerngeschehen korrespondieren zudem zwanglos mit denjenigen des Zeugen E._____ sowie dem Verletzungsbild des Privatklägers. Einzelne Divergenzen und abgeschwächte Erinnerung in der zweiten Einvernahme lassen sich einersei...
	Dass das Verteidigerargument einer Absprache zwischen E._____ und D._____ auf dem Polizeiposten nicht stichhaltig ist, wurde bereits vorne in Erw. III. 6.3 ausgeführt. Es fehlt an jeglichem Beweggrund der Zeugin D._____, den ihr bis dahin unbekannten ...
	Auf die Aussagen der Zeugin D._____ kann ebenfalls ohne Vorbehalte abgestellt werden.
	Gleichermassen zwei Varianten präsentierte A._____, was die vorgebrachte, den Streit auslösende Beschimpfung oder Beleidigung des Privatklägers ihm gegenüber betrifft. Zu Beginn der Untersuchung nannte er als Anwurf des Privatklägers, dieser werde ihn...

	Anlässlich der polizeilichen Hafteinvernahme vom 28. Juli 2018 führte der Mitbeschuldigte C._____ bloss aus, er habe in der Tatnacht viel Bier getrunken. Sie hätten um 20.00 Uhr damit angefangen. Er sei betrunken gewesen (Urk. 3/1 Fragen 8-10). Zur A...
	Neben den Aussagen von Privatkläger, Zeuge E._____ und Zeugin D._____ wird der Anklagevorwurf durch das IRM-Gutachten zur körperlichen Untersuchung des Privatklägers vom 17. August 2018 (Urk. 6/4) sowie die Aufnahme der erlittenen Verletzungen (Urk. 1...
	2.1 Der schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 StGB macht sich schuldig, wer einen Menschen lebensgefährlich verletzt (Abs. 1) oder dessen Körper, ein wichtiges Organ oder Glied verstümmelt, ein wichtiges Organ oder Glied unbrauchbar macht od...
	2.2 Ein Versuch im Sinne von Art. 22 Abs. 1 StGB liegt vor, wenn der Täter sämtliche subjektiven Tatbestandsmerkmale (insbesondere Vorsatz) erfüllt und seine Tatentschlossenheit manifestiert hat, ohne dass alle objektiven Tatbestandsmerkmale verwirkli...
	2.3 Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt (Art. 12 Abs. 2 Satz 1 StGB). Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Art. 12 Abs. 2 Satz 2 StGB). ...
	5.1 Übereinstimmend mit der grundsätzlich vertretenen Ansicht der Staatsanwaltschaft würdigte die Vorinstanz das Verhalten des Beschuldigten A._____ in rechtlicher Hinsicht als in Mittäterschaft begangene versuchte schwere Körperverletzung (vgl. Urk...
	5.2 Die Verteidigung stellt Mittäterschaft nach wie vor in Abrede (Urk. 66 S. 2 f.). Sie bestreitet einen gemeinsamen Vorsatz der drei Täter, "Menschen schwer zusammen zu schlagen". Der Flaschenwurf sei gemäss Zeugenaussagen sehr spontan erfolgt und n...
	5.3 Mittäterschaft wird definiert als gleichwertiges koordiniertes Zusammenwirken bei der Begehung einer Straftat, so dass als Mittäter erscheint, wer bei der Entschliessung, Planung oder Ausführung eines Delikts vorsätzlich und in massgebender Weise ...
	In subjektiver Hinsicht setzt Mittäterschaft Vorsatz und einen gemeinsamen Tatentschluss vorkaus. Der gemeinsame Tatentschluss braucht nicht ausdrücklich zu sein, er kann auch bloss konkludent bekundet werden, wobei Eventualvorsatz genügt (BGE 130 IV...
	5.4 Mit der Vorinstanz (Urk. 52 S. 33 und 39) steht die mittäterschaftliche Vorgehensweise ausser Frage.
	Zunächst ist zu konstatieren, dass in der Anklage mittäterschaftliches Handeln mehrfach umschrieben ist (vgl. Urk. 23 S. 4 f.). Die Anklageschrift nennt mithin die Sachverhaltselemente, welche zur Annahme von Mittäterschaft führen. Daran ändert nichts...
	Gemäss der erwähnten bundesgerichtlichen Rechtsprechung bewirkt das Konzept der Mittäterschaft eine materiellrechtlich begründete Beweiserleichterung bei der Zurechnung von Teilaspekten einer Tat an die Mittäter. Führen verschiedene Personen gemeinsam...
	1. Die Vorinstanz hat sich umfassend und korrekt zu den Grundsätzen der Strafzumessung geäussert, insbesondere auch zur Unterscheidung zwischen objektiver und subjektiver Tatschwere sowie Tat- und Täterkomponente. Auf diese Ausführungen kann ohne Ergä...
	2. Tatkomponente
	2.1 Objektive Tatschwere
	Zur objektiven Tatschwere hat die Vorinstanz zunächst den deliktischen Erfolg berücksichtigt. Sie führte unter Hinweis auf das IRM-Gutachten zur körperlichen Untersuchung des Privatklägers (vgl. Urk. 6/4) aus, dieser habe durch die Schläge und Tritte ...
	Dem ist mit einer kleinen Korrektur zuzustimmen: Die Vorinstanz geht von mehrfachem Auf-den-Kopf-Treten von oben herab aus, als der Privatkläger bereits am Boden lag. Eingeklagt ist aber nicht mehr als ein einmaliges derartiges Treten (Urk. 23 S. 4). ...
	Beim objektiven Tatverschulden ist auch ein allfälliger Versuch zu beachten. Dass es bei bloss versuchter Tatbegehung einer schweren Körperverletzung blieb, ist lediglich strafmindernd zu werten, denn es ist von vollendetem Versuch auszugehen, welcher...
	Wie schon die Vorinstanz zutreffend erwog (Urk. 52 S. 40 f.), ist es nicht dem Beschuldigten zu verdanken, sondern einzig dem blossen Zufall, dass die Verletzungen vorliegend nicht gravierender ausfielen, sondern als tatsächliche Folge lediglich eine...
	Überdies bestätigte der EGMR im Urteil M.O. v. Switzerland vom 20. Juni 2017 die neue Praxis des BVGer in Bezug auf Art. 3 EMRK (Urteil des EGMR M.O. v. Switzerland vom 20. Juni 2017, § 79 f.). Der EMGR führte aus, dass bei einer Rückweisung nach Erit...
	Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass der heute 30-jährige Beschuldigte im August 2015 illegal einreiste (Urk. 2/1 Frage 13) und seit nunmehr knapp fünf Jahren in der Schweiz lebt, wovon er ein Jahr in Haft bzw. im Strafvollzug verbrachte. Er besu...
	Selbst wenn ein schwerer persönlicher Härtefall für den Beschuldigten noch knapp zu bejahen wäre, würden die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung überwiegen. Beziehungen in der Schweiz, die der Beschuldigte etwa unter dem Titel des "Familie...
	3.4 Eine rechtskräftige Landesverweisung zur Folge, dass im Falle von Vollzugshindernissen eine betroffene Person ihr Aufenthaltsrecht und alle Rechtsansprüche auf Aufenthalt in der Schweiz verliert und somit über keinen rechtlichen Aufenthaltsstatus ...
	Auch dem Argument des Vollzugshindernisses kann sodann – übereinstimmend mit der Vorinstanz – aus folgenden Gründen nicht gefolgt werden: Sowohl der Systematik der Gesetzesbestimmungen als auch der Botschaft zur Änderung des Strafgesetzbuchs und des M...
	Die Vorinstanz hat sich einlässlich mit den Zivilansprüchen des Privatklägers befasst und den Beschuldigten verpflichtet, dem Privatkläger – unter solidarischer Haftbarkeit mit dem Mitbeschuldigten C._____ – Schadenersatz von Fr. 48.60 zuzüglich 5 % Z...

	Es wird beschlossen:
	1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zürich, 1. Abteilung, vom 5. März 2019 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:
	"Es wird erkannt:
	1. […]
	2. […]
	3. […]
	4. […]
	5. […]
	6. Die sichergestellten Gegenstände, namentlich
	 T-Shirt, Baumwolle weiss mit Aufdruck (Asservat-Nr. A011'707'429);
	 Herrenhose, Blue Jeans "Smog" (Asservat-Nr. A011'707'430);
	 ein Paar Sportschuhe, Marke "Nike" (Asservat-Nr. A011'707'441);

	lagernd beim Forensischen Institut Zürich, sind dem Beschuldigten gestützt auf Art. 267 Abs. 3 StPO auf erstes Verlangen herauszugeben.
	7. Die sichergestellten Gegenstände, namentlich
	 eine Herrenhose, Jeans-Shorts "Clockhouse" mit braunem Ledergurt "Tommy Hilfiger" und 5-Franken Stück (Asservat-Nr. A011'705'321);
	 ein Paar Sportschuhe, Marke "Nike" (Asservat-Nr. A011'705'489);
	 Halskette, goldfarben mit Steinanhänger (Asservat-Nr. A001'705'490);

	lagernd beim Forensischen Institut Zürich, sind dem Privatkläger gestützt auf Art. 267 Abs. 3 StPO auf erstes Verlangen herauszugeben.
	8. Die unter der Polis-Geschäfts-/Referenznummer K180727-040 / 73311076 sichergestellten Asservate (Spuren und Spurenträger), lagernd beim Forensischen Institut Zürich, sind nach Rechtskraft des Entscheids zu vernichten.
	9. […]
	10. […]
	11. Die Entscheidgebühr wird angesetzt auf:
	Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.
	12. Rechtsanwalt lic. iur. X._____ wird für seine Aufwendungen als amtlicher Verteidiger des Beschuldigten mit Fr. 13'785.– (inkl. Barauslagen und 7.7% MwSt.) aus der Gerichtskasse entschädigt.
	13. […]
	14. […]
	15. [Mitteilungen]
	16. [Rechtsmittel]"
	2. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.
	Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig der versuchten schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB.
	2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 36 Monaten Freiheitsstrafe, wovon 363 Tage durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie vorzeitigen Strafvollzug erstanden sind.
	3. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird im Umfang von 24 Monaten aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. Im Übrigen (12 Monate) wird die Freiheitsstrafe vollzogen.
	Es wird vorgemerkt, dass der unbedingte Strafanteil von 12 Monaten bereits verbüsst ist.
	4. Der Beschuldigte wird im Sinne von Art. 66a StGB für 8 Jahre des Landes verwiesen.
	5. Die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem wird angeordnet.
	6. Der Beschuldigte wird verpflichtet, dem Privatkläger B._____ unter solidarischer Haftbarkeit mit dem Mitbeschuldigten C._____ Schadenersatz von Fr. 48.60 zuzüglich 5 % Zins ab 27. Juli 2018 zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird der Privatkläger auf den W...
	7. Der Beschuldigte wird verpflichtet, dem Privatkläger B._____ Fr. 300.– zuzüglich 5 % Zins ab 27. Juli 2018 als Genugtuung zu bezahlen. Im Mehrbetrag wird das Genugtuungsbegehren abgewiesen.
	8. Die erstinstanzliche Kostenregelung (Dispositivziffern 13 und 14) wird bestätigt.
	9. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	10. Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme der Kosten der amtlichen Verteidigung , werden dem Beschuldigten auferlegt. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Die Rückzahlungspflicht des Besch...
	11. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten (übergeben)
	 die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich (versandt)
	 die Privatklägerschaft (versandt)
	 das Migrationsamt des Kantons Zürich (versandt)
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten
	 die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich
	 die Privatklägerschaft
	 die Vorinstanz mit dem Ersuchen um Vornahme der notwendigen Mitteilungen gemäss erstinstanzlichen Dispositivziffern 6-8
	 den Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste
	 das Migrationsamt des Kantons Zürich
	 die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A
	 die KOST Zürich mit dem Formular "Löschung des DNA-Profils und Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs- und Löschungsdaten
	 das Institut für Rechtsmedizin, Forensische Medizin & Bildgebung, Referenz 1 und 2.

	12. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.
	Zur Beachtung:
	- wenn der/die Verurteilte sich der Bewährungshilfe entzieht oder die Weisungen missachtet.

